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630-2-22-F, 2024-1-I, 2032-1-1-F, 2170-7-A, 2170-9-G, 2187-1-I, 2230-7-1-K

Gesetz  
über die Feststellung des  

Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die  
Haushaltsjahre 2019 und 2020  

(Haushaltsgesetz 2019/2020 – HG 2019/2020)

vom 24. Mai 2019

Art. 1 

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 
2019 und 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben

1. für das Haushaltsjahr 2019 auf 65 356 309 200 € und

2. für das Haushaltsjahr 2020 auf 59 951 846 300 €

festgestellt.

Art. 2 

Kreditermächtigungen

(1) Das Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für Inves-
titionen folgende Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen:

1. im Haushaltsjahr 2019 bis zur Höhe von 0 €,

2. im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 0 €.

(2) 1Die Kreditermächtigung des Abs. 1 erhöht sich 
um die Beträge, die bei den Kapiteln 13 06 und 13 60 im 
betreffenden Haushaltsjahr zur Tilgung von Krediten am 
Kreditmarkt sowie zur Kursstützung von Staatsanleihen 
erforderlich sind, sowie um die in den vorausgegangenen 
Haushaltsjahren nach Art. 8 Abs. 3 des jeweiligen Haus-
haltsgesetzes oder der ihr vorangegangenen Vorschrift 
übertragenen und nicht beanspruchten Ermächtigungen 
für Anschlussfinanzierungen. 2Sie erhöht sich ferner um 
die Beträge, die zur Umfinanzierung von Krediten auf 
Grund längerer Laufzeiten oder sonstiger günstigerer 
Konditionen notwendig werden. 3Das Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat darf im Rahmen von Kre-
ditfinanzierungen ergänzende Vereinbarungen treffen, 
die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der 
Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und 

bestehenden Schulden dienen. 4Die Ermächtigung nach 
Satz 1 Halbsatz 1 vermindert sich bei dem Kapitel 13 06 
im Jahr 2020 um 550 000 000 € (Nettotilgung). 5Die Er-
mächtigung nach Satz 1 Halbsatz 1 vermindert sich bei 
dem Kapitel 13 60

1. im Jahr 2019 um 250 000 000 €,

2. im Jahr 2020 um 200 000 000 €

(Nettotilgung). 

(3) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, ab November eines Haushalts-
jahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächs-
ten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 % des in  
Art. 1 für das laufende Jahr festgestellten Betrags aufzu-
nehmen. 2Die nach Satz 1 aufgenommenen Kredite sind 
auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjah-
res anzurechnen.

(4) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung 
der Betriebsmittel des Staates Kassenverstärkungskredite 
bis zur Höhe von 8 % des festgestellten Haushaltsvolu-
mens aufzunehmen. 2Über diesen Betrag hinaus kann das 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat weitere 
Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es von der 
Kreditermächtigung nach Abs. 1 keinen Gebrauch macht.

Art. 3 

Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen

(1) Die Staatsregierung kann bei einer allgemeinen Ab-
schwächung der Wirtschaftstätigkeit gemäß § 6 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Sta-
bilität und des Wachstums der Wirtschaft zusätzliche Aus-
gaben beschließen, wenn und soweit hierfür zusätzliche 
Finanzhilfen des Bundes gemäß Art. 104b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Grundgesetzes zur Abwehr einer Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts zur Verfügung stehen.
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(2) Soweit die in Abs. 1 genannten Mittel zur Leistung 
von zusätzlichen Ausgaben gemäß § 6 Abs. 2 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft nicht ausreichen, wird das Staatsministeri-
um der Finanzen und für Heimat ermächtigt, über die in 
Art. 2 erteilten Kreditermächtigungen hinaus Kredite bis 
zur Höhe von 100 000 000 € aufzunehmen.

(3) 1Im Fall einer die volkswirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit übersteigenden Nachfrageausweitung kann die 
Staatsregierung das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat ermächtigen, die Verfügung über bestimmte Ausga-
bemittel, den Beginn von Baumaßnahmen und das Einge-
hen von Verpflichtungen zulasten künftiger Haushaltsjahre 
von seiner Einwilligung abhängig zu machen. 2Das Staats-
ministerium der Finanzen und für Heimat hat die dadurch 
nach Ablauf eines Haushaltsjahres frei gewordenen Mittel, 
soweit sie nicht zur Verminderung des Kreditbedarfs verwen-
det werden können, einer Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Art. 4 

Haushaltswirtschaftliche Sperren

(1) Die Staatsregierung kann das Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat, unbeschadet seiner Befug-
nisse gemäß Art. 41 der Bayerischen Haushaltsordnung 
(BayHO), ermächtigen, im Benehmen mit dem Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen des Landtags zur 
Erwirtschaftung der bei Kap. 13 03 Tit. 972 01 veran-
schlagten Minderausgabe die Ausgabemittel im erforder-
lichen Umfang zu kürzen oder zu sperren.

(2) Nach den Abs. 1 und Art. 41 BayHO gesperrte Be-
träge sind in der Haushaltsrechnung als Minderausgabe 
nachzuweisen.

(3) Daneben sind aus Bundesmitteln finanzierte Aus-
gaben zu sperren, soweit im Zuge der Aufstellung des 
Bundeshaushalts absehbar ist, dass gegenüber den im 
Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen geringere 
Bundesmittel eingehen werden.

Art. 5

(nicht besetzt) 

Art. 6 

Bewirtschaftung der Personalausgaben,  
Stellenbesetzung

(1) 1Bei der Bewirtschaftung der Personalausgaben 

sind die Verwaltungen an die Stellenpläne für planmäßige 
Beamte und Richter, Beamte und Richter auf Zeit, Be-
amte und Richter auf Probe (Titel 422 01 bis 422 06 und 
422 11 bis 422 15), für Beamte auf Widerruf im Vorbe-
reitungsdienst (Titel 422 21 bis 422 25), für abgeordnete 
Beamte und Richter (Titel 422 31 bis 422 35) sowie für Ar-
beitnehmer (Titel 428 01 bis 428 07) gebunden. 2Bei der 
Bewirtschaftung der Stellenpläne und der Personalaus-
gaben sind neben den folgenden Absätzen die Nrn. 2 und 
3 der Durchführungsbestimmungen zum Haushalts-
gesetz 2019/2020 (Anlage 2 – DBestHG 2019/2020) 
verbindlich zu beachten.

(2) 1Die im Haushaltsplan neu ausgebrachten Stellen 
für Beamte, Richter und Arbeitnehmer sind gesperrt; die 
Aufhebung der Sperre richtet sich nach Art. 36 BayHO. 
2Frei werdende Stellen für Beamte, Richter und Arbeit-
nehmer dürfen frühestens nach Ablauf von drei Monaten 
vom Tag des Freiwerdens an besetzt werden (Wiederbe-
setzungssperre); dies gilt auch für Stellen in Titelgruppen 
und für Stellen, die bei den Titeln 428 21 und 428 22 ver-
anschlagt sind. 3Satz 2 gilt nicht bei einer Neueinstellung 
eines schwerbehinderten Menschen. 4Die zuständige 
oberste Dienstbehörde kann im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat in beson-
deren Fällen Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 5Abwei-
chend von Art. 50 Abs. 1 Satz 2 BayHO können in den 
Haushaltsjahren 2019 und 2020 kw-Vermerke, die im 
Rahmen der Neugliederung der Geschäftsbereiche oder 
der Verwaltungsreform auszubringen sind, mit einer zeit-
lichen Einschränkung versehen werden.

(3) Bei der Stellenbesetzung ist Folgendes zu beachten:

1. Innerhalb der einzelnen Haushaltskapitel können, 
soweit und solange dienstliche Bedürfnisse es er-
fordern, die im Haushaltsplan ausgebrachten Plan-
stellen und Stellen nach folgenden Maßgaben auch 
anderweitig besetzt werden:

a) 1Freie und besetzbare Planstellen und andere 
Stellen können wie folgt besetzt werden:

aa) Stellen für planmäßige Beamte oder Richter 
(Titel 422 0.)

 – durch planmäßige Beamte oder Richter 
(Titel 422 0.),

 – durch Beamte oder Richter auf Zeit, 
durch Beamte oder Richter auf Probe 
sowie durch abgeordnete Beamte oder 
Richter (Titel 422 3.),

 – durch Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst (Titel 422 21 bis 422 25),
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 – durch Arbeitnehmer (Titel 428 0., 428 2. 
und 428 30) oder

 – durch Arbeitnehmer für sonstige Hilfsleis-
tungen und dergleichen (Titel 428 1.);

bb) Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst (Titel 422 21 bis 422 25)

 – durch Beamte auf Widerruf im Vorbe-
reitungsdienst mit gleichem oder nied-
rigerem Anwärtergrundbetrag (Art. 77 
des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
– BayBesG),

 –  in Kapitel 03 18 durch Polizeioberwacht-
meister der Besoldungsgruppe A 5,

 – durch Auszubildende oder Praktikanten 
mit betragsmäßig gleichen oder niedri-
geren Bezügen oder

 – durch Dienstanfänger;

cc) Stellen für Arbeitnehmer (Titel 428 0.)

 – durch Arbeitnehmer (Titel 428 0.),

 – durch Arbeitnehmer (Titel 428 2.),

 – durch Arbeitnehmer für sonstige Hilfs-
leistungen und dergleichen (Titel 428 1.) 
oder

 – durch Auszubildende.

2Die in Satz 1 genannten Stellenbesetzungen 
dürfen nur mit Beschäftigten gleicher oder nied-
rigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen vorge-
nommen werden; bei der Besetzung von Stellen 
für planmäßige Beamte durch Beamte auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst (Titel 422 21 bis 
422 25) sind für die zu besetzenden Planstellen 
die Eingangsämter maßgebend, in die die Be-
amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraus-
sichtlich eintreten. 3Planstellen mit einer Amtszu-
lage (Art. 34 Abs. 1 BayBesG), mit einer Zulage 
für besondere Berufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 
BayBesG) oder mit einer besonderen Zulage für 
Richter (Art. 56 BayBesG) sowie Planstellen mit 
einer Kombination der genannten Zulagen gelten 
als eigene Besoldungsgruppe. 4Gleiches gilt für 
Planstellen mit einer Stellenzulage (Art. 51 Bay-
BesG), soweit der Ausweis der Stellenzulage im 
Haushaltsplan durch Gesetz oder Rechtsverord-

nung vorgeschrieben ist. 5Planstellen derselben 
Besoldungsgruppe mit einer Amtszulage oder 
mit einer Zulage für besondere Berufsgruppen 
gelten bei der Stellenverrechnung als gleich-
wertig; dies gilt nicht, wenn Planstellen sowohl 
mit einer Amtszulage als auch mit einer Zulage 
für besondere Berufsgruppen ausgebracht sind. 
6Soweit gemäß Satz 1 Doppelbuchst. aa Plan-
stellen der Titel 422 0. durch Arbeitnehmer (Titel 
428 30) besetzt werden, sind die Ausgaben bei 
Titel 428 07 nachzuweisen.

b) Ein Beamter, der vom Landtag auf Grund der 
Verfassung oder auf Grund eines Landesgeset-
zes gewählt wurde, kann nach dem Ende seiner 
Amtszeit bis zur Einweisung in eine für ihn geeig-
nete Planstelle auf einer Planstelle niedrigerer 
Wertigkeit, mindestens jedoch der Besoldungs-
gruppe A13, verrechnet werden.

c) 1Auf Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst und auf Stellen für Polizeivollzugs-
beamte in Ausbildung (Titel 422 21 bis 422 25) 
dürfen mit Zustimmung des Staatsministeriums 
der Finanzen und für Heimat bis zur Bekannt-
machung des nächsten Haushaltsgesetzes Be-
amte auf Probe oder Beamte auf Lebenszeit im 
jeweiligen Eingangsamt verrechnet werden. 2Die 
Zustimmung des Staatsministeriums der Finan-
zen und für Heimat ist nicht erforderlich, wenn 
die Verrechnung zwölf Monate nicht überschrei-
tet und die dadurch entstehenden Mehrkosten 
an geeigneter Stelle bei den Personalausgaben 
des entsprechenden Einzelplans zusätzlich ein-
gespart werden.

d) 1Von den Stellenplänen für tarifliche Arbeitneh-
mer darf vorübergehend nur dann abgewichen 
werden, wenn Höhergruppierungen von Arbeit-
nehmern auf Grund für den Freistaat Bayern 
verbindlicher, im Lauf des Haushaltsjahres in 
Kraft tretender neuer Tarifverträge durchzufüh-
ren sind. 2Nach Möglichkeit sind hierfür jedoch 
besetzbare freie Stellen zu verwenden. 3In der 
Aufzeichnung über die Stellenbesetzung ist die 
höhere Eingruppierung unter Hinweis auf den 
entsprechenden Tarifvertrag zu vermerken.

2. Beamte, die eine Zulage für die Wahrnehmung be-
fristeter Funktionen (Art. 53 BayBesG) oder eine Zu-
lage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Am-
tes (Art. 54 BayBesG) und deshalb eine Besoldung 
entsprechend einer höheren Besoldungsgruppe er-
halten, sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes 
bestimmt ist, in eine Planstelle dieser Besoldungs-
gruppe einzuweisen.
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3. 1Beamte oder Arbeitnehmer, die auf Grund gesetz-
licher oder tariflicher Vorschrift für ihre Person be-
tragsmäßig dauerhaft Besoldung oder Entgelte einer 
höheren Besoldungs- oder Entgeltgruppe erhalten, 
sind in die nächste besetzbar werdende Stelle dieser 
oder einer höheren Besoldungs- oder Entgeltgruppe 
einzuweisen. 2Für den Ausgleich von Amtszulagen 
und Zulagen für besondere Berufsgruppen gilt Ent-
sprechendes. 3Satz 1 gilt nicht für Zulagen gemäß 
Art. 57 BayBesG.

4. 1Nr. 3 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmern höher-
wertige Tätigkeiten übertragen werden sollen und 
dadurch tarifrechtliche Ansprüche auf Höhergruppie-
rung begründet werden oder bei einer vorübergehen-
den Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach 
§ 14 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) eine Zulage zu zahlen ist. 2Dies gilt je-
doch nicht bei einer vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit nach § 14 TV-L für die 
Zeit der Vertretung eines erkrankten Bediensteten, 
für die Zeit der Vertretung einer Bediensteten, die 
den Beschäftigungsverboten nach den mutterschutz-
rechtlichen Vorschriften unterliegt, oder für die Zeit 
der vollumfänglichen Urlaubsvertretung.

5. Wird einem Beamten, der ein Amt der Besoldungs-
ordnung A (Art. 22 BayBesG) innehat, ein Amt der 
Besoldungsordnung R (Art. 46 BayBesG) verliehen 
und erhält dieser Beamte gemäß Art. 21 BayBesG 
weiterhin das höhere Grundgehalt des Amtes der 
Besoldungsordnung A, kann von der Anwendung der 
Nr. 3 abgesehen werden.

6. Wird einem Bediensteten Elternzeit gewährt, kann 
zur Überbrückung eines unabweisbaren Aushilfsbe-
darfs das ganze oder teilweise freie Stellengehalt der 
betreffenden Stelle für die Beschäftigung von Aus-
hilfskräften verwendet werden.

7. 1Wird ein Bediensteter unter Fortfall der Bezüge 
beurlaubt und auf einer Leerstelle geführt, kann 
zur Überbrückung eines unabweisbaren Aushilfs-
bedarfs das ganze oder teilweise freie Stellenge-
halt der betreffenden Stelle – für die gemäß Art. 6 
Abs. 1 Stellenbindung bestehen muss – zur Ver-
stärkung des Titels 428 1. verwendet werden. 2Die 
Verstärkung kann nur zum Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge verwendet werden. 3Abs. 2 Satz 2 
bleibt unberührt.

8. 1Wird eine Elternzeit zur Inanspruchnahme der 
Schutzfristen vor und nach der Entbindung ent-
sprechend der mutterschutzrechtlichen Vorschriften 
vorzeitig beendet, so ist die Beamtin während der 
Schutzfristen in eine zur Verrechnung ihrer Bezü-

ge geeignete freie und besetzbare Planstelle ihrer 
Verwaltung einzuweisen. 2Bis zu einer Einweisung 
in eine geeignete freie und besetzbare Planstelle 
ist die Beamtin während der Schutzfristen auf einer 
freien und besetzbaren Planstelle einer um bis zu 
vier Besoldungsgruppen niedrigeren Besoldungs-
gruppe zu führen. 3Ist eine Einweisung im Sinne 
der Sätze 1 und 2 mangels freier und besetzbarer 
Planstellen oder auf Grund einer geplanten zwin-
gend notwendigen Inanspruchnahme der Planstel-
len nicht möglich und wurde die Beamtin während 
der Elternzeit auf einer Leerstelle geführt, kann die 
Beamtin vorübergehend, höchstens für die Dauer 
der Schutzfristen, weiterhin auf der Leerstelle ge-
führt werden. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für Arbeitneh-
merinnen entsprechend.

9. Im Übrigen sind Abweichungen bei der Stellenbe-
setzung nur in besonderen unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Einzelfällen mit Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat kos-
tenneutral möglich.

(4) 1In Kapitel 15 05 kann das Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst, in den Kapiteln 15 06 bis 15 27, 
15 32 bis 15 48, 15 50 sowie 15 59 bis 15 64 können die 
Hochschulen und das Elitenetzwerk Bayern innerhalb ih-
res jeweiligen Kapitels die Wertigkeiten der ausgebrach-
ten Stellen für Forschung und Lehre neu festsetzen, 
soweit die Stellen frei sind oder frei werden und ein un-
abweisbarer Bedarf für die Neufestsetzung besteht. 2Ver-
änderungen im Bereich der Stellen für die Hochschulver-
waltung bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. 3Aus den 
abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertig-
keiten dürfen sich keine höheren Personalkosten erge-
ben, als es dem Gegenwert der umgewandelten Stellen 
entspricht. 4Im Benehmen mit der jeweiligen Hochschule 
können Stellen nach Kapitel 15 28 oder 15 49 umgesetzt 
und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
den vorgenannten Kapiteln zur Abdeckung eines unab-
weisbaren Personalbedarfs zugewiesen werden. 5Hierbei 
können die Stellenwertigkeiten kostenneutral neu fest-
gelegt werden. 6Das Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst wird ermächtigt, im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel die Wertigkeiten der in Kapitel 13 30 
Titelgruppe 56 und Kapitel 15 06 Titelgruppe 86 ausge-
brachten Stellen kostenneutral neu festzusetzen.

(5) 1Sind im Vollzug von Art. 25 Abs. 1 und 6 des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeam-
tinnen Beamte oder Arbeitnehmer in den Staatsdienst zu 
übernehmen, so gelten die dafür erforderlichen Stellen 
zusätzlich in der entsprechenden Wertigkeit für die Dauer 
von zwei Jahren als im Staatshaushalt bewilligt. 2Nach 
diesem Zeitraum sind diese Beschäftigten in andere ge-
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eignete, freie und besetzbare Stellen einzuweisen. 3So-
weit bei der entsprechenden Verwaltung hierfür keine ge-
eigneten Stellen zur Verfügung stehen, gelten Leerstellen 
der entsprechenden Wertigkeit als bewilligt; Art. 50 Abs. 5 
BayHO ist entsprechend anzuwenden.

(6) 1Im Rahmen des Bayerischen Genomfor-
schungsnetzwerks, des Biosystemforschungsnetzwerks 
einschließlich Kernzentrum, des Bayerischen For-
schungsnetzwerks Immuntherapie, des Professorinnen-
programms, des Energiecampus Nürnberg, des Techno-
logietransfers, des Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschulen“, des „gemeinsamen Programms 
des Bundes und der Länder für bessere Studienbedin-
gungen und mehr Qualität in der Lehre“ und zur Einrich-
tung von Projekten in den drei Förderlinien im Rahmen 
der Exzellenzinitiative wird das Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat zur Schaffung von Planstellen 
und Stellen für Arbeitnehmer ermächtigt. 2Die Stellen er-
halten den Vermerk „kw mit Auslaufen der Finanzierung“. 
3Im Fall der Exzellenzinitiative können gesetzliche und ar-
beitsvertraglich vereinbarte Beihilfeleistungen für Beamte 
und Arbeitnehmer auf nach Satz 1 geschaffenen Stellen 
auch zulasten der Beihilfeansätze bei Kapitel 15 02 Titel-
gruppe 61 bis 65 gewährt werden, wenn die betreffenden 
Dienststellen im Gegenzug einen Beitrag in Höhe des 
Durchschnittsbetrags der jährlichen Beihilfe- und Verwal-
tungsaufwendungen pro Beihilfeanspruch an den Staats-
haushalt abführen; das Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat teilt den betroffenen Dienststellen die 
nach den Aufwendungen des Vorjahres zu bestimmen-
den Beträge mit.

(7) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird zur Schaffung von Planstellen und Stellen 
für Arbeitnehmer aus Zuwendungen Dritter, den Mitteln 
des Programms des Bundes „Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“ und bis zu 65 %, zur Schaffung von Planstel-
len jedoch höchstens bis zu 40 %, der bei Kapitel 15 06 
Titelgruppe 96 veranschlagten Mittel ermächtigt. 2Die 
Stellen aus Zuwendungen Dritter dürfen nur so lange 
in Anspruch genommen werden, als die Personalauf-
wendungen, im Fall von Planstellen grundsätzlich mit 
Versorgungszuschlag, von dritter Seite erstattet werden 
und die Anschlussfinanzierung gesichert ist. 3Gesetzliche 
und arbeitsvertraglich vereinbarte Beihilfeleistungen für 
Beamte und Arbeitnehmer auf nach Satz 1 aus Zuwen-
dungen Dritter geschaffenen Stellen können abweichend 
von Satz 2 auch zulasten der Beihilfeansätze bei Kapi-
tel 15 02 Titelgruppe 61 bis 65 gewährt werden, wenn die 
betreffenden Dienststellen im Gegenzug einen Beitrag in 
Höhe des Durchschnittsbetrags der jährlichen Beihilfe- 
und Verwaltungsaufwendungen pro Beihilfeanspruch an 
den Staatshaushalt abführen; das Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat teilt den betroffenen Dienststel-
len die nach den Aufwendungen des Vorjahres zu bestim-

menden Beträge mit. 4Auf diesen Stellen geführtes Lehr-
personal hat grundsätzlich die volle Lehrverpflichtung zu 
erbringen.

(8) 1Zuschläge zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit gemäß Art. 60 BayBesG sowie 
Anwärtersonderzuschläge gemäß Art. 78 BayBesG dür-
fen nur geleistet werden, soweit hierfür im Haushaltsplan 
Ausgabemittel veranschlagt sind. 2In den Haushaltsjah-
ren 2019 und 2020 sind für Zuschläge gemäß Art. 60 
BayBesG Ausgabemittel für 275 Vergabemöglichkeiten 
veranschlagt; für die Justizvollzugsanstalten sind Aus-
gabemittel für Zuschläge gemäß Art. 78 BayBesG veran-
schlagt.

(9) 1Über Stellen und die entsprechenden Ausgabe-
mittel, die der Stellenplan als „kw gemäß Art. 6 Abs. 9 
Haushaltsgesetz 2019/2020“ bezeichnet, darf mit ihrem 
Freiwerden ab dem 1. August 2021 nicht mehr verfügt 
werden. 2Satz 1 gilt unabhängig vom Grund des Freiwer-
dens. 3Art. 47 Abs. 2 BayHO ist nicht anzuwenden. 4So-
weit eine Ernennung gemäß § 8 Abs. 1 des Beamtensta-
tusgesetzes (BeamtStG), der ein vor dem 31. Juli 2021 
zum Freistaat Bayern begründetes Beamtenverhältnis 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst unmittelbar voraus-
gegangen ist, auf Grund des in Satz 1 genannten Zeit-
punkts nicht möglich ist, verschiebt sich dieser Zeitpunkt 
auf den ersten Kalendertag, der nach dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ernennung liegt. 5Schließt sich 
unmittelbar nach dem Beamtenverhältnis auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst ein Arbeitsverhältnis nach den 
Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
der Länder an oder ist vor der Ernennung ein Arbeitsver-
hältnis nach den Vorschriften des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst der Länder vorgeschrieben, gilt Satz 4 
entsprechend. 6Satz 4 gilt nicht für Stellen für Beamte 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 7Soweit die mit ei-
nem kw-Vermerk gemäß Satz 1 versehenen Stellen mit 
befristet beschäftigten Arbeitnehmern besetzt wurden, 
verschiebt sich der in Satz 1 genannte Zeitpunkt auf das 
Ende des jeweiligen befristeten Arbeitsvertrags, höchs-
tens jedoch um zwölf Monate. 8Die Art. 6b, 6c und 6f blei-
ben unberührt.

(10) Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat kos-
tenneutral bis zu 20 Stellen innerhalb des Einzelplans 08 
in das Kapitel 08 20 zur Errichtung eines Kompetenzzen-
trums für Ernährung umzusetzen, das verwaltungsmäßig 
in die Landesanstalt für Landwirtschaft eingebunden ist.

(11) Art. 68 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayBesG ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass jeweils an die Stelle des Be-
trags „12 200 000 €“ der Betrag „8 800 000 €“ und an die 
Stelle des Prozentsatzes „0,2“ der Prozentsatz „0,14“ tritt.
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(12) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betrof-
fenen obersten Dienstbehörden, Stellen aus den Einzel-
plänen 02 bis 16 in die für die Einführung und für den 
Betrieb der elektronischen Akte zuständigen Behörden 
umzusetzen und bei Bedarf kostenneutral umzuwandeln. 
2Die Stellen können mit einem Vermerk versehen werden, 
der eine Rückumsetzung oder kostenneutrale Rückum-
wandlung oder beides vorsieht.

(13) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den be-
troffenen obersten Dienstbehörden, zur Deckung des 
personellen Bedarfs in der Unterbringungsverwaltung 
der Regierungen, in den Verwaltungsgerichten und in 
den sonstigen für Asylbewerber zuständigen staatlichen 
Behörden Stellen, die der Stellenbindung gemäß Abs. 1 
Satz 1 unterliegen, umzusetzen und bei Bedarf kosten-
neutral umzuwandeln. 2Satz 1 gilt entsprechend für Stel-
len, die nicht der Stellenbindung gemäß Abs. 1 Satz 1 
unterliegen, aber für die im Haushaltsplan der Abschluss 
unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse zugelassen ist. 
3Die für die umgesetzten Stellen veranschlagten Haus-
haltsmittel sind zusammen mit den Stellen umzusetzen. 
4Die Stellen können mit einem Vermerk versehen werden, 
der eine Rückumsetzung oder kostenneutrale Rückum-
wandlung oder beides vorsieht.

(14) Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den be-
troffenen obersten Dienstbehörden im Rahmen von 
Behördenverlagerungen sowie im Rahmen der Einrich-
tung von Behördensatelliten in besonderen Einzelfällen 
Stellen, die der Stellenbindung gemäß Abs. 1 Satz 1 
unterliegen, umzusetzen und bei Bedarf kostenneutral 
umzuwandeln.

(15) Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den be-
troffenen obersten Dienstbehörden, die Stellen und die 
entsprechenden Personalmittel sowie die Amtsentschä-
digung und die Mittel, die für die Beauftragten der Bay-
erischen Staatsregierung und ihre Geschäftsstellen ver-
anschlagt sind, umzusetzen und die Stellen bei Bedarf 
kostenneutral umzuwandeln.

(16) 1Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

1. insgesamt bis zu 50 Stellen des Einzelplans 08 nach 
Kapitel 08 03, Titelgruppen 65 – 66 umzusetzen und 
bei Bedarf kostenneutral umzuwandeln und

2. insgesamt bis zu 50 Stellen der Bayerischen Staats-
güter (Kapitel 08 03, Titelgruppen 65 – 66) in das Ka-

pitel 08 20 umzusetzen und bei Bedarf kostenneutral 
umzuwandeln.

2Stellen im Sinne von Satz 1 Nr. 2 sind neben den im 
Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Bayerischen 
Staatsgüter auch die im Wirtschaftsplan vorgesehenen 
Haushaltsmittel für Arbeitnehmer. 3Die für die umgesetz-
ten Stellen veranschlagten Haushaltsmittel sind zusam-
men mit den Stellen umzusetzen.

(17) Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den be-
troffenen obersten Dienstbehörden, Stellen sowie die 
entsprechenden Personalmittel, die für die Aufgaben für 
die Sicherheit des Luftverkehrs veranschlagt sind, nach 
Kapitel 09 09, Titelgruppe 70 umzusetzen und bei Bedarf 
kostenneutral umzuwandeln.

(18) Das Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffe-
nen obersten Dienstbehörden, Stellen, die entsprechen-
den Personalmittel sowie Mittel für den Aufbau und den 
Betrieb des Arbeitsmedizinischen Instituts für Schulen 
nach Kapitel 14 23 umzusetzen und die Stellen bei Bedarf 
kostenneutral umzuwandeln.

Art. 6a

(nicht besetzt)

Art. 6b 

Sperre frei werdender Stellen ab 2019

(1) 1Ab 2019 sind 940 frei werdende Stellen für 
Beamte, Richter und Arbeitnehmer – einschließlich der 
Stellen bei Titel 428 21, der Stellen bei Titel 428 22 
des Einzelplans 08 und der Stellen bei Titelgruppen 
der Einzelpläne 09 und 12 – zu sperren. 2In die Sperre 
nicht einbezogen werden Stellen für Beamte auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst und Auszubildende so-
wie Leerstellen, Stellen für abgeordnete Beamte und 
Ersatzstellen.

(2) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betrof-
fenen obersten Dienstbehörden, die Sperre nach Abs. 1 
aufzuheben sowie die gesperrten Stellen umzusetzen 
und bei Bedarf kostenneutral umzuwandeln. 2Soweit 
Stellen umgesetzt und umgewandelt werden, die nicht 
der Stellenbindung des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 unterliegen, 
sind die für die umgesetzten und umgewandelten Stel-
len veranschlagten Haushaltsmittel zusammen mit den 
Stellen umzusetzen; für Stellen, die der Stellenbindung 
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unterliegen, kann eine Umsetzung der entsprechenden 
Haushaltsmittel erfolgen.

Art. 6c 

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

(1) 1In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 200 
vorhandene freie und frei werdende Stellen gesperrt 
und der Einstellung zusätzlicher schwerbehinderter 
Menschen vorbehalten, wobei eine Übererfüllung der 
Quote des Vorjahres auf die Quote des jeweiligen 
Haushaltsjahres angerechnet werden kann. 2Die Stel-
lensperre verteilt sich auf die Ressorts im Verhältnis 
ihres Anteils an den nach dem Teil 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB IX) maßgeblichen Ar-
beitsplätzen des Freistaates Bayern. 3Als Stellen im 
Sinne des Satzes 1 gelten alle Arbeitsplätze im Sinne 
des Teils 3 SGB IX.

(2) 1Können nach Abs. 1 gesperrte Stellen nicht mit 
neu eingestellten schwerbehinderten Menschen besetzt 
werden, so werden in entsprechendem Umfang Stellen, 
für die gemäß Art. 6 Abs. 1 Stellenbindung besteht, nach 
Kap. 13 03 Tit. 422 05 umgesetzt. 2Sie sind grundsätzlich 
entsprechend dem Stellenbestand des jeweiligen Res-
sorts zu verteilen.

(3) Das Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat kann die Amtsbezeichnungen, Wertigkeiten und Stel-
lenzahlen der Stellen im Kap. 13 03 Tit. 422 05 kosten-
neutral ändern. 

(4) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat setzt die Stellen im Kap. 13 03 Tit. 422 05 auf Antrag 
in andere Verwaltungen für die Neueinstellung schwerbe-
hinderter Menschen um. 2Scheidet ein neu eingestellter 
schwerbehinderter Mensch innerhalb von zehn Jahren 
nach der Umsetzung aus dem Staatsdienst aus, fällt die 
umgesetzte Stelle wieder nach Kap. 13 03 Tit. 422 05 zu-
rück, soweit sie nicht innerhalb eines Jahres wieder mit 
einem neu eingestellten schwerbehinderten Menschen 
besetzt wird.

(5) Art. 6b bleibt unberührt.

Art. 6d 

Ersatzstellen bei Altersteilzeit, begrenzter  
Dienstfähigkeit und bei Arbeitszeitmodellen

(1) Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, Stellen auszubringen, wenn 
Beamten die Arbeitszeit wegen begrenzter Dienstfähig-

keit (§§ 27 und 29 Abs. 3 BeamtStG) herabgesetzt wird 
oder Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit (Art. 91 
Abs. 1 bis 3 des Bayerischen Beamtengesetzes 
– BayBG) bewilligt worden ist und jeweils ein Bedarf 
besteht, die durch die Herabsetzung der Arbeitszeit 
oder durch die Gewährung von Altersteilzeitbeschäfti-
gung entstehenden personellen Kapazitätsverluste zu 
ersetzen (Ersatzstellen).

(2) 1Als Ausgleich für einen begrenzt dienstfähigen 
Beamten kann für die Dauer der begrenzten Dienstfä-
higkeit eine Ersatzstelle in der gleichen Wertigkeit aus-
gebracht werden. 2Die Ersatzstelle fällt mit dem Ende 
der begrenzten Dienstfähigkeit weg. 3Die Ausbringung 
der Ersatzstelle ist auf den dem Gehaltsbruchteil ent-
sprechenden Stellenbruchteil beschränkt, der sich aus 
der Differenz der Besoldung gemäß Art. 7 BayBesG und 
der Besoldung gemäß Art. 6 BayBesG ergibt. 4Ändert 
sich der Umfang der begrenzten Dienstfähigkeit, ändert 
sich der Stellenbruchteil entsprechend. 5Wird der Beamte 
während der begrenzten Dienstfähigkeit befördert, ändert 
sich die Wertigkeit des Stellenbruchteils entsprechend.

(3) 1Als Ausgleich für einen Beamten in Altersteilzeit 
kann in den Fällen des Teilzeitmodells (Art. 91 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 BayBG) mit Beginn der Altersteilzeitbeschäf-
tigung, in den Fällen des Blockmodells (Art. 91 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 BayBG) mit Beginn der Freistellungsphase 
jeweils bis zum Ende der Altersteilzeitbeschäftigung eine 
Ersatzstelle in der Wertigkeit des Eingangsamts des Be-
amten in Altersteilzeit ausgebracht werden. 2Die Ersatz-
stelle kann auch bis zur Wertigkeit der Planstelle des 
Beamten in Altersteilzeit ausgebracht werden, wenn die 
dadurch entstehenden Mehrkosten durch eine entspre-
chende Stellensperre bei den gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
gebundenen Stellen ausgeglichen werden. 3Die Ersatz-
stelle fällt mit Ablauf der Altersteilzeitbeschäftigung weg. 
4Die Ausbringung der Ersatzstelle ist im Fall des Block-
modells auf den durchschnittlichen Stellenbruchteil, im 
Fall des Teilzeitmodells auf 40 % des durchschnittlichen 
Stellenbruchteils beschränkt. 5Der durchschnittliche Stel-
lenbruchteil entspricht dem durchschnittlichen Gehalts-
bruchteil der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteil-
zeitbeschäftigung.

(4) 1Der Unterschied zwischen dem durch den Be-
amten in Altersteilzeit ohnehin belegten Stellenanteil und 
dem durchschnittlichen Stellenbruchteil im Sinne des 
Abs. 3 Satz 5 ist bis zum Wegfall der Ersatzstelle ge-
sperrt. 2Im Anschluss daran kann der durchschnittliche 
Stellenbruchteil nach Ablauf der Wiederbesetzungssper-
re (Art. 6 Abs. 2) wieder besetzt werden.

(5) Für Lehrer an öffentlichen Schulen ist für jeden 
Altersteilzeitfall, bei dem eine Ersatzstelle ausgebracht 
wird, ein Bruchteil von einem Achtzehntel einer Planstel-
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le mindestens in der Wertigkeit des Eingangsamts des 
Beamten in Altersteilzeit zu sperren, wenn der Beginn 
der Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 1. Januar 2004 
lag; begann oder beginnt die Altersteilzeitbeschäftigung 
nach dem 31. Dezember 2003, beträgt die Sperre ein 
Zwölftel.

(6) 1Die Abs. 1 bis 4 gelten für die Altersteilzeit bei 
Richtern (Art. 10 des Bayerischen Richter- und Staats-
anwaltsgesetzes – BayRiStAG) und für die begrenzte 
Dienstfähigkeit bei Richtern (Art. 66 BayRiStAG) ent-
sprechend. 2Der durchschnittliche Stellenbruchteil im 
Sinne des Abs. 3 Satz 5 entspricht in den Fällen des 
Teilzeitmodells (Art. 10 Abs. 2 Nr. 1 BayRiStAG), in den 
Fällen des Blockmodells (Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 BayRiS-
tAG) und in den Fällen des modifizierten Blockmodells 
(Art. 10 Abs. 3 BayRiStAG) dem durchschnittlichen 
Gehaltsbruchteil der letzten fünf Jahre vor Beginn der 
Altersdienstermäßigung, höchstens jedoch dem durch-
schnittlichen Gehaltsbruchteil der letzten zwei Jahre 
vor Beginn der Altersdienstermäßigung. 3Die Ausbrin-
gung der Ersatzstelle ist in den Fällen des modifizier-
ten Blockmodells zeitlich auf die Freistellungsphase und 
im Umfang auf den durchschnittlichen Stellenbruchteil 
beschränkt. 4Ist in den Fällen des modifizierten Block-
modells die Differenz aus dem fiktiven Stellenbruchteil, 
der dem während der Arbeitsphase durchschnittlich 
geleisteten tatsächlichen Dienst-Anteil entspricht, und 
dem durchschnittlichen Stellenbruchteil größer als null, 
ist diese Differenz vorrangig während der Arbeitsphase 
wertmäßig zu sperren.

(7) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, bei Arbeitszeitmodellen mit ei-
ner längerfristigen ungleichmäßigen Verteilung der re-
gelmäßigen Arbeitszeit, die zu einer zeitweisen völligen 
Freistellung von der Arbeitsleistung (Freistellungsphase) 
führen, für die Dauer der Freistellungsphase eine Ersatz-
stelle auszubringen. 2Die Ersatzstelle wird in der Wertig-
keit des Bediensteten ausgebracht, der das Arbeitszeit-
modell in Anspruch nimmt. 3Der Umfang der Ersatzstelle 
ist auf den Stellenbruchteil begrenzt, der dem während 
des Arbeitszeitmodells außerhalb der Freistellungsphase 
durchschnittlich geleisteten tatsächlichen Arbeitszeitan-
teil entspricht. 4Die Ersatzstelle kann nur mit einem bis 
zur Beendigung der Freistellung zeitlich befristet beschäf-
tigten Bediensteten besetzt werden. 5Auf einer für einen 
Beamten oder Richter ausgebrachten Ersatzstelle kann 
stattdessen ein Beamter oder Richter in der Wertigkeit 
des Eingangsamts des Beamten, der das Arbeitszeit-
modell in Anspruch nimmt, beschäftigt werden, sofern 
nach dem Wegfall der Ersatzstelle eine sofortige Über-
nahme dieses Beamten auf anderweitig frei werdenden, 
besetzbaren Planstellen gesichert ist. 6Die Ersatzstelle 
kann auch bis zu ihrer ausgebrachten Wertigkeit besetzt 
werden, wenn der Beschäftigte, der das Arbeitszeitmo-

dell in Anspruch nimmt, unmittelbar im Anschluss an die 
Freistellungsphase aus dem Staatsdienst ausscheidet 
und nach dem Wegfall der Ersatzstelle eine sofortige 
Übernahme des Beschäftigten, der auf der Ersatzstelle 
verrechnet wird, auf frei werdenden, besetzbaren Stellen 
gesichert ist; gleiches gilt auch bei Versetzung oder Ein-
tritt in den Ruhestand. 7Zum Ausgleich für die Ersatzstelle 
ist die Stelle des Bediensteten, der das Arbeitszeitmodell 
in Anspruch nimmt, während der Gesamtdauer des Ar-
beitszeitmodells in Höhe des Unterschieds zwischen dem 
durch den Bediensteten ohnehin belegten Stellenanteil 
und dem Stellenanteil, der dem außerhalb der Freistel-
lungsphase durchschnittlich geleisteten tatsächlichen Ar-
beitszeitanteil entspricht, zu sperren.

(8) 1Über den weiteren Verbleib der nach den Abs. 1 
bis 7 ausgebrachten Stellen ist im nächsten Haushalts-
plan zu bestimmen. 2Das Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat wird ermächtigt, in besonderen Fällen 
Ausnahmen zuzulassen.

(9) Wenn Beamte die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 
2010 angetreten haben und als Ausgleich Ersatzstellen 
ausgebracht werden oder wurden, gelten insoweit die 
Abs. 1 bis 8 in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fas-
sung entsprechend.

Art. 6e

(nicht besetzt)

Art. 6f 

Sperre frei werdender Stellen im Rahmen der  
Verlängerung der Arbeitszeit der Arbeitnehmer

(1) 1Im Rahmen der Verlängerung der Arbeitszeit 
der Arbeitnehmer sind insgesamt 500 frei werdende 
Stellen für Arbeitnehmer zu sperren (6f-Sperre). 2In die 
6f-Sperre können vergleichbare Planstellen einbezo-
gen werden. 3In die 6f-Sperre nicht einbezogen werden 
Stellen der staatlichen Schulen im Einzelplan 05, der 
staatlichen Hochschulen, der staatlichen Kliniken und 
Krankenhäuser, der Theater und Bühnen, der Straßen-
meistereien und Autobahnmeistereien sowie Leerstel-
len, Stellen für abgeordnete Beamte und Ersatzstellen. 
4In die 6f-Sperre sollen die Stellen für Auszubildende 
nicht einbezogen werden.

(2) 1Die 6f-Sperre verteilt sich wie folgt auf die Ein-
zelpläne (Sperrekontingente), wobei bei Stellenumset-
zungen zwischen den Einzelplänen entsprechende antei-
lige Sperrekontingente auf die aufnehmende Verwaltung 
übergehen können:
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Einzelplan Sperrekontingente

02 1
03 164
04 80
05 5
06 69
07 2
08 44
09 26
10 19
12 67
15 23

Summe 500

2Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
wird ermächtigt, anhand der derzeitigen Stellenstruk-
tur die Sperrekontingente in monetäre oder vergleich-
bare Einheiten umzurechnen und entsprechend dieser 
Einheiten die 6f-Sperre zu vollziehen. 3Die 6f-Sperre 
sowie die Sperrekontingente können daher von den 
in Abs. 1 und Satz 1 genannten absoluten Zahlen ab-
weichen.

(3) Die nach den Abs. 1 und 2 gesperrten Stellen sind 
in den nachfolgenden Haushaltsplänen einzuziehen.

(4) Die Art. 6b und 6c bleiben unberührt.

Art. 6g 

Besetzung von Stellen für Arbeitnehmer

(1) Abweichungen bei der Stellenbesetzung, die 
durch die Entgeltordnung (Anlage A TV-L in der ab 1. Ja-
nuar 2012 geltenden Fassung) oder durch die Stellen-
planüberleitung gemäß Art. 6 Abs. 10 des Haushaltsge-
setzes 2007/2008 bedingt sind, sind mit Zustimmung 
des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 
möglich.

(2) 1Wären Stellen auf Grund der Entgeltordnung 
in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung abzusen-
ken gewesen oder sind Stellen auf Grund dieser neu-
en Entgeltordnung abzusenken, dürfen diese bei einer 
Neubesetzung nur in der entsprechenden niederwerti-
gen Entgeltgruppe besetzt werden. 2Ausnahmen in be-
sonderen Fällen bedürfen der Zustimmung des Staats-
ministeriums der Finanzen und für Heimat; sie sollen 
kostenneutral erfolgen. 3Die Stellen sollen im nächsten 
Haushaltsplan abgesenkt werden. 4Die Sätze 1 bis 3 
gelten nicht, soweit im Haushaltsplan für diese Arbeit-

nehmer Umwandlungsvermerke (Art. 21 Abs. 2 BayHO) 
ausgebracht wurden.

(3) 1Die Abs. 1 und 2 gelten nur für Stellen, die ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Stellenbindung unterliegen 
oder für verbindlich erklärt wurden. 2Art. 6 Abs. 1 und 3 
bleibt unberührt.

Art. 6h 

Besetzung von Stellen bei Familienpflegezeit

1Bei Inanspruchnahme von Familienpflegezeit nach 
dem Familienpflegezeitgesetz kann abweichend von 
Art. 49 Abs. 2 Satz 3 BayHO in den Fällen, in denen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Stellenbindung besteht, bei 
der Stellenbesetzung während der Pflegephase und der 
Nachpflegephase statt auf den jeweiligen Gehaltsbruch-
teil auf einen durchschnittlichen Arbeitszeitanteil aus 
Pflegephase und Nachpflegephase abgestellt werden. 
2Art. 6d ist nicht anwendbar.

Art. 6i 

Stellenhebungen im Doppelhaushalt 2019/2020

1Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen des Landtags 
durch Stellenplanüberleitung im Stellenplan der Haus-
haltsjahre 2019 und 2020 Stellenhebungen in Höhe von 
insgesamt jeweils 6 500 000 € vorzunehmen. 2Die Jah-
reskosten in Höhe von 6 500 000 € verteilen sich wie 
folgt auf die Einzelpläne:

Einzelplan Jahreskosten

02 16 000 €
03 1 333 000 €
04 479 000 €
05 3 198 000 €
06 734 000 €
07 22 000 €
08 126 000 €
09 106 000 €
10 75 000 €
11 15 000 €
12 91 000 €
14 18 000 €
15 276 000 €
16 11 000 €
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3Stellenhebungen im Einzelplan 13 (Allgemeine Fi-
nanzverwaltung), die im Zuständigkeitsbereich des 
Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat lie-
gen, können aus dem in Satz 2 festgelegten Anteil 
des Einzelplans 06 finanziert werden. 4Die 2019 kos-
tenwirksam gehobenen Stellen dürfen ab 1. November 
2019 und die 2020 kostenwirksam gehobenen Stellen 
dürfen ab 1. Mai 2020 in ihrer neuen Wertigkeit in An-
spruch genommen werden.

Art. 6j 

Stellenansparung – Lernzeitverlängerung  
am Gymnasium

1In den Jahren 2019 bis 2025 sind die am Gymna-
sium im Kapitel 05 19 in der Aufwuchsphase des neu-
en neunjährigen Gymnasiums im jeweiligen Schuljahr 
nicht benötigten Stellen längstens bis zum 31. Juli 
2025 gesperrt. 2Die zahlenmäßige Festlegung des 
Gesamtumfangs der zum 1. August des jeweiligen 
Jahres nicht benötigten Stellen erfolgt in Abstimmung 
zwischen dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und dem Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat.

Art. 6k 

Überleitung der Arbeitsverhältnisse am Regensburger 
Centrum für Interventionelle Immunologie

1Die Arbeitsverhältnisse der bei der zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtung der Universität Re-
gensburg „Regensburger Centrum für Interventionelle 
Immunologie“ beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen des Freistaates Bayern und des Univer-
sitätsklinikums Regensburg gehen mit Wirkung vom 
1. Juli 2019 auf die Stiftung Regensburger Centrum 
für Interventionelle Immunologie (RCI) über. 2Für die 
in Satz 1 genannten Personen und die weiteren Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Stiftung gel-
ten die für den Freistaat Bayern jeweils einschlägigen 
Bestimmungen. 3Beschäftigungszeiten von Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen beim Freistaat Bayern 
und beim Universitätsklinikum Regensburg werden 
von der Stiftung, solche bei der Stiftung werden vom 
Freistaat Bayern und vom Universitätsklinikum Re-
gensburg jeweils wie eigene Beschäftigungszeiten 
angerechnet. 4Die Stiftung ist verpflichtet, die Versi-
cherung aller nach der Satzung der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder versicherbaren Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der genannten 
Versorgungsanstalt herbeizuführen und dauerhaft zu 
gewährleisten.

Art. 7 

Übertragung von Ausgaben

(1) Ausgabereste und Haushaltsvorgriffe können mit 
Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für 
Heimat auf für gleiche Zwecke, aber mit anderer Bezeich-
nung und Titelnummer, im Haushaltsplan vorgesehene 
Titel übertragen werden.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen und für Hei-
mat kann unbeschadet der Regelung in Art. 45 Abs. 3 
BayHO unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Ausga-
bebewilligungen der Haushaltspläne 2019 und 2020 ein-
ziehen, soweit dies zur Vermeidung oder Verminderung 
eines Fehlbetrags erforderlich ist.

(3) Abs. 2 gilt nicht für übertragbare Ausgabebewil-
ligungen, soweit bei diesen Ansätzen zweckgebundene 
Einnahmen (Art. 8 Nr. 1 BayHO) ihrem Verwendungs-
zweck noch nicht zugeführt wurden.

Art. 8 

Sonstige Ermächtigungen und Regelungen

(1) Folgende Regelungen und Ermächtigungen 
gelten weiter:

1. Art. 4 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 1971/1972,

2. Art. 8 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 1979/1980,

3. Art. 8 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 1981/1982,

4. Art. 8 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 1993/1994,

5. Art. 8 Abs. 6, 10 und 12 des Haushaltsgesetzes 
2011/2012,

6. Art. 8 Abs. 6, 10 bis 12 des Haushaltsgesetzes 
2015/2016 und

7. Art. 8 Abs. 5, 6 bis 9, 12, 13, 16, 17, 19 und 20 des 
Haushaltsgesetzes 2017/2018.

(2) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr wird ermächtigt, für Vorhaben zur Durchführung 
von Energieeinsparmaßnahmen in bestehenden staatli-
chen Gebäuden dem Abschluss von Energiespar-Con-
tracting-Verträgen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 
10 000 000 € jährlich zuzustimmen, wenn sämtliche ent-
stehenden Kosten, einschließlich Zins- und Tilgungsauf-
wand, innerhalb einer Vertragslaufzeit von höchstens zwölf 
Jahren aus den erwarteten Energieeinsparungen getragen 
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werden können und die Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist. 
2Dabei kann eine einwendungs- und einredefreie Forfaitie-
rung der Grundvergütung bis zu einem Anteil von höchs-
tens 70 % zugelassen werden. 3Ist der Anteil der laufenden 
Zahlungsverpflichtungen, der auf die getätigten Investitio-
nen des Contractors in technische Geräte, Anlagen und 
Sachen entfällt, geringer, gilt der niedrigere Prozentwert.

(2a) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, zum Bezug von Nutzenergie 
für staatliche Gebäude im Weg von Energieliefer-Con-
tracting dem Abschluss von Verträgen des Freistaates 
Bayern zuzustimmen, die eine einwendungs- und einre-
defreie Forfaitierung von bis zu 100 % des die Investitio-
nen abbildenden Grundpreises der vertragsgegenständ-
lichen Energielieferung vorsehen, wenn der Freistaat 
Bayern unbelastetes Eigentum an sämtlichen Sachen 
erhält, die der Contractor zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen aus dem Energieliefer-Contracting-Vertrag ein-
bringt oder mit einem Grundstück des Freistaates Bay-
ern verbindet. 2Soweit die Summe der Raten des die 
Investitionskosten abbildenden Grundpreises im Einzel-
fall 1 000 000 € bezogen auf die Vertragslaufzeit nicht 
überschreitet, gilt die Ermächtigung nach Satz 1 bis zu 
einem Gesamtvolumen von 10 000 000 €; das Gesamt-
volumen bemisst sich nach der Jahressumme des die 
Investitionskosten abbildenden Grundpreises aus den 
Energieliefer-Contracting-Verträgen.

(3) 1Die Bestände der Rücklagen und Sondervermö-
gen können bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen 
der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt 
werden. 2Soweit dadurch oder aus sonstigen liquiditäts-
mäßigen Gründen die bestehende Kreditermächtigung 
für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden 
noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die fol-
genden Haushaltsjahre übertragen werden.

(4) Nach Art. 63 Abs. 5 BayHO in Verbindung mit 
Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass 
Betreibern von Kinderbetreuungseinrichtungen Räum-
lichkeiten in staatseigenen Liegenschaften gegen einen 
verbilligten Mietzins oder unter vollständigem Verzicht 
auf einen Mietzins überlassen werden, wenn

1. der Elternbeitrag für den Besuch den in der jeweiligen 
kommunalen Beitragssatzung festgelegten Besuchs-
beitrag, hilfsweise den durchschnittlichen Besuchs-
beitrag freigemeinnütziger Träger in der Gemeinde, 
nicht überschreitet und

2. in der Kindertageseinrichtung Betreuungsplätze für 
Kinder von staatlichen Bediensteten bereitgehalten 
werden.

(5) Das Staatsministerium für Gesundheit und Pfle-

ge wird ermächtigt, eine Ausfallbürgschaft zugunsten 
der Pflegeausbildungsfonds Bayern Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung zur Absicherung notwendiger Fremd-
kapitalaufnahmen der Pflegeausbildungsfonds Bayern 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Überbrückung 
eines Liquiditätsengpasses des Ausgleichsfonds gemäß 
§§ 26 bis 36 Pflegeberufegesetz bis zu einer Höhe von 
60 000 000 € jährlich zu übernehmen.

(6) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr wird ermächtigt, die Abgabe von Garantieerklärun-
gen im Rahmen der Ausschreibungen von Verkehrsleis-
tungen im Schienenpersonennahverkehr

1. für das Projekt „Franken-Südthüringen“ bis zu einem 
Betrag von 470 000 000 €,

2. für das Projekt „Expressverkehr Ostbayern“ bis zu 
einem Betrag von 340 000 000 €,

3. für das Projekt „Regionalverkehr Ostbayern“ bis zu 
einem Betrag von 300 000 000 € und

4. für das Projekt „Linienstern Mühldorf“ bis zu einem 
Betrag von 630 000 000 €

anzubieten, mit denen es für die ordnungsgemäße Leis-
tung der Leasingraten durch das Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen gegenüber dem Finanzier der Schienenfahr-
zeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). 2Die Laufzeit 
der Garantie darf höchstens 24 Jahre betragen. 3Damit 
verbunden ist die Verpflichtung, den Wiedereinsatz der 
Schienenfahrzeuge während der Amortisationszeit von 
24 Jahren zu garantieren (Wiedereinsatzgarantie).

(7) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr wird ermächtigt, die Abgabe von Garantieerklä-
rungen im Rahmen der Ausschreibungen von Verkehrs-
leistungen im Schienenpersonennahverkehr für das Pro-
jekt „1. Münchner S-Bahn-Vertrag“ bis zu einem Betrag 
von 4 100 000 000 € anzubieten, mit denen es für die 
ordnungsgemäße Leistung der Leasingraten oder des 
Nutzungsentgelts durch das Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen gegenüber dem Finanzier der Schienenfahr-
zeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). 2Die Laufzeit 
der Garantie darf höchstens 30 Jahre betragen. 3Damit 
verbunden ist die Verpflichtung, den Wiedereinsatz der 
Schienenfahrzeuge während der Amortisationszeit von 
30 Jahren zu garantieren (Wiedereinsatzgarantie). 4Das 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird fer-
ner ermächtigt, die Garantie auf den Zeitraum zwischen 
Anzahlung auf der Grundlage des Fahrzeug-Liefervertra-
ges und Auslieferung sowie Abnahme der Schienenfahr-
zeuge (Bauzeitphase) zu erstrecken, um damit während 
dieses Zeitraums für die ordnungsgemäße Leistung der 
nach dem Fahrzeug-Liefervertrag zu leistenden Anzah-
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lungen durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen ein-
zustehen. 5Diese zeitliche Ausweitung der Garantie darf 
zusätzlich zu der in Satz 2 genannten maximalen Laufzeit 
der Garantie bis zu vier weitere Jahre umfassen. 6Der in 
Satz 1 genannte Höchstbetrag der Garantie bleibt hiervon 
unberührt.

(8) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium der Finanzen und Heimat, Bürgschaften, 
Garantien und sonstige Gewährleistungen zulasten des 
Freistaats Bayern für die Absicherung von Darlehen ein-
schließlich der dazugehörigen Zinsen an Eigentümer und 
Erbbauberechtigte entsprechend der Richtlinie für das 
Darlehensprogramm zur Schaffung von energieeffizien-
tem Mietwohnraum gegenüber der Bayerischen Landes-
bodenkreditanstalt (BayernLabo) bis zur Höhe von insge-
samt 200 000 000 € zu übernehmen.

(9) Der Staatsbetrieb Bayerische Landeskraftwerke 
wird ermächtigt, mit der Bayerischen Landeskraftwerke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Gewinnab-
führungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 Aktiengesetz 
einschließlich einer Verlustübernahmeverpflichtung im 
Sinne des § 302 Aktiengesetz für eine Mindestlaufzeit 
von fünf Zeitjahren, beginnend ab dem 1. Januar 2019, 
zu schließen.

(10) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr wird ermächtigt, den Erbbauzins für das der 
Chiemseehospiz gKU im Erbbaurecht zur Errichtung 
und zum Betrieb eines Hospizes überlassene staatsei-
gene Grundstück Flurstück-Nr. 2219/1 der Gemarkung 
Bernau a. Chiemsee soweit zu vermindern, als er nicht 
von den Krankenkassen gemäß § 39a SGB V erstat-
tungsfähig ist.

(11) Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, der Bayerischen Staatsbad 
Bad Reichenhall Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch 
Gmain zum Zweck der Erweiterung der RupertusTher-
me im Staatsbad Bad Reichenhall ein auf die Dauer von 
99 Jahren befristetes unentgeltliches Erbbaurecht an 
den staatseigenen Grundstücken Flurstück-Nr. 669/5 zu 
rund 587 m², Flurstück-Nr. 669/9 zu rund 2 664 m², Flur-
stück-Nr. 669/13 zu rund 38 m², Flurstück-Nr. 670 zu rund 
19 656 m², Flurstück-Nr. 670/1 zu rund 158 m² und Flur-
stück-Nr. 670/2 zu rund 833 m² der Gemarkung Bad Rei-
chenhall einzuräumen.

(12) Gemäß Art. 63 Abs. 5 BayHO in Verbindung mit 
Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, 

1. Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts unter 
Aufsicht des Freistaates Bayern die Nutzung der Ba-

sisdienste des BayernPortals und der Geodateninfra-
struktur Bayern sowie des BayernWLAN ganz oder 
teilweise unentgeltlich einzuräumen, soweit Gegen-
seitigkeit gewährleistet ist; Gemeinden und Gemein-
deverbänden ist die Nutzung der BayernBox ganz 
oder teilweise unentgeltlich einzuräumen, soweit Ge-
genseitigkeit gewährleistet ist;

2. natürlichen und juristischen Personen die Endnut-
zung der Basisdienste des BayernPortals sowie des 
BayernWLAN und der Einrichtungen der BayernLabs 
ganz oder teilweise unentgeltlich zu gestatten.

(13) 1Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst wird ermächtigt, der Helmholtz-Zentrum für In-
fektionsforschung Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung Braunschweig ein unentgeltliches Erbbaurecht an 
dem staatseigenen Grundstück Flurstück-Nr. 4400 der 
Gemarkung Würzburg von rund 4 500 m2 für die Er-
richtung eines Gebäudes für das Helmholtz-Institut für 
RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) einzuräumen 
und Abstandsflächen auf das genannte staatseigene 
Grundstück unentgeltlich insoweit zu übernehmen, als 
dies auf Grund baurechtlicher Bestimmungen für die 
Errichtung des HIRI-Gebäudes erforderlich ist. 2Ferner 
wird das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
ermächtigt, der Erbbaurechtsnehmerin die Mitnutzung 
des genannten staatseigenen Grundstücks für die Dau-
er der Bauzeit und darüber hinaus unentgeltlich zu ge-
statten. 3Weiterhin wird das Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst ermächtigt, auf das Entgelt für das 
Verlegen und Nutzen von Leitungen zur Erschließung 
des HIRI-Gebäudes für die Dauer der Bauzeit und darü-
ber hinaus zu verzichten.

(14) 1Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst und das Universitätsklinikum Regensburg werden 
ermächtigt, der Stiftung Regensburger Centrum für Inter-
ventionelle Immunologie (RCI) in den von der Universität 
Regensburg und vom Universitätsklinikum Regensburg 
genutzten Liegenschaften auf den staatseigenen Grund-
stücken Flurstück-Nrn. 129 der Gemarkung Graß sowie 
201/1 der Gemarkung Regensburg Hauptnutzflächen 
in einem Gesamtumfang bis zu 3 200 m2 unentgeltlich 
zur dauerhaften Nutzung zu überlassen. 2Sie werden 
ferner ermächtigt, die für die zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung der Universität Regensburg „Regensburger 
Centrum für Interventionelle Immunologie“ beschafften 
Vermögensgegenstände mit einem geschätzten Wert bis 
zu 10 000 000 € unentgeltlich auf die genannte Stiftung 
zu übertragen.

(15) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr wird ermächtigt, der Stadibau – Gesellschaft für 
den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mit be-
schränkter Haftung an den staatseigenen Grundstücken 
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Flurstück-Nr. 399/25 der Gemarkung Schwabing 442 m², 
Teilfläche von etwa 21 000 m² des staatseigenen Grund-
stückes Flurstück-Nr. 472/324 der Gemarkung Schwa-
bing, Flurstück-Nr. 472/351 der Gemarkung Schwabing 
1 601 m², Teilfläche von etwa 34 000 m² des staatseige-
nen Grundstückes Flurstück-Nr. 16165 der Gemarkung 
München Sektion 8, Flurstück-Nr. 55/2 der Gemarkung 
Oberschleißheim 2 124 m² und Flurstück-Nr. 225/3 der 
Gemarkung Oberschleißheim 1 716 m² jeweils ein auf die 
Dauer von 60 Jahren befristetes, unentgeltliches Erbbau-
recht einzuräumen.

(16) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr wird ermächtigt, an Teilflächen aus den staats-
eigenen Grundstücken Flurstück-Nrn. 164 und 166/5 
der Gemarkung Großhadern und Flurstück-Nrn. 692 und 
724/1 der Gemarkung Planegg im Ausmaß von insge-
samt rund 25 000 m² für die Betriebsanlagen des Verlän-
gerungsabschnitts der U-Bahnlinie U 6 von der aktuellen 
Endhaltestelle Klinikum Großhadern nach Martinsried 
unentgeltlich eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
zugunsten der Gemeinde Planegg zu bestellen. 2Der Ge-
meinde Planegg dürfen weiterhin Teil- und Gesamtflächen 
aus den staatseigenen Grundstücken Flurstück-Nrn. 164 
und 166/5 der Gemarkung Großhadern und aus den Flur-
stück-Nrn. 692, 724/1, 901, 910, 912, 933, 935/2, 935/3, 
937/7, 939, 942, 943, 944, 946 und 947 der Gemarkung 
Planegg für Baustellenzwecke, einschließlich Nutzung 
als Deponieflächen, zur Verlängerung der U-Bahnlinie 
U 6 nach Martinsried im Ausmaß von insgesamt rund 
140 000 m² vorübergehend unentgeltlich zur Nutzung 
überlassen werden.

Art. 8a 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. 
S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 57 
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 13 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Liegt der Zeitraum zwischen dem 1. Janu-
ar 2018 und dem 31. März 2021, so kann die 
Gemeinde in der Satzung auch einen höheren 
Anteil festlegen oder den Beitrag ganz erlassen.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

2. Nach Art. 19 wird folgender Art. 19a eingefügt:

„Art. 19a

Härteausgleich Straßenausbaubeitrag

(1) 1Zum anteiligen Ausgleich besonderer Här-
ten durch Straßenausbaubeiträge, die nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes für den Zeitraum vom 
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 erhoben 
wurden, errichtet der Freistaat Bayern einen Härtefall-
fonds. 2Dieser wird einmalig mit 50 Mio. € ausgestattet. 

(2) 1Über Leistungen aus dem Härtefallfonds 
wird auf Antrag durch eine unabhängige und an fach-
liche Weisungen nicht gebundene Kommission durch 
Verwaltungsakt entschieden. 2Der Kommission ge-
hören folgende vom Staatsminister des Innern, für 
Sport und Integration berufene Mitglieder an: 

1. ein vom Ministerrat benanntes Mitglied, das den 
Vorsitz führt, 

2. zwei vom Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration benannte Mitglieder, 

3. zwei vom Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie benannte 
Mitglieder. 

3Für jedes Mitglied wird ein stellvertretendes Mitglied 
berufen. 4Satz 2 gilt entsprechend. 5Die Mitglieder 
sollen Bedienstete des Freistaates Bayern sein. 

(3) Die Kommission entscheidet mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder.

(4) 1Für die Kommission wird im Geschäftsbereich 
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und In-
tegration eine Geschäftsstelle eingerichtet. 2Die Ge-
schäftsstelle wird im Namen der Kommission tätig.

(5) 1Anträge können nur vom 1. Juli 2019 bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2019 gestellt werden. 2Ist 
der Bescheid oder die Vereinbarung, durch die eine 
Zahlungspflicht in Bezug auf eine Straßenausbaumaß-
nahme geschaffen wird, an mehrere Personen gemein-
schaftlich gerichtet, können die Adressaten oder die 
Parteien einen Antrag nur gemeinschaftlich stellen.

(6) 1Jeder Antragsteller hat bei der Ermittlung 
des Sachverhalts sowohl im Rahmen der Bewilli-
gung als auch im Rahmen einer etwaigen späteren 
Überprüfung mitzuwirken und geforderte Unterlagen 
oder Nachweise beizubringen. 2Die Kommission 
kann für die Mitwirkung jeweils angemessene Fris-
ten setzen. 3Ein Antrag wird ohne weitere Prüfung 
abgelehnt oder eine bereits erteilte Bewilligung wi-
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derrufen oder zurückgenommen, wenn der Antrag-
steller seiner Mitwirkungspflicht nach Satz 1 und 2 
nicht fristgerecht nachkommt und auf Verlangen der 
Kommission nicht unverzüglich glaubhaft macht, 
dass die Verspätung nicht auf seinem Verschulden 
beruht; hierauf ist der Antragsteller bei der Fristset-
zung hinzuweisen. 

(7) 1Antragsbefugt sind natürliche Personen, 
Personengesellschaften und juristische Personen 
des Privatrechts. 2Ausgenommen sind Personenge-
sellschaften und juristische Personen, bei denen ein 
überwiegender Einfluss des Staates insbesondere 
durch seine Mehrheit am Grundkapital oder durch 
sein Stimmrecht oder durch die rechtlichen oder or-
ganisatorischen Verhältnisse besteht. 3Unter Staat 
sind der Freistaat Bayern, der Bund, ein ausländi-
scher Staat, die Länder oder andere Gebietskörper-
schaften oder Einrichtungen der mittelbaren Staats-
verwaltung alleine oder zusammen zu verstehen. 
4Antragsbefugt ist nur,

1. gegen wen nach den Bestimmungen dieses Ge-
setzes durch Bescheid, Vergleich oder Verein-
barung im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2017 Straßenausbau-
beiträge, entsprechende Vorauszahlungen oder 
eine entsprechende Ablöse in Höhe von mindes-
tens 2 000 € festgesetzt wurden, soweit die Bei-
träge nicht erlassen oder anderweitig erstattet 
worden sind, und

2. wer bei Antragstellung Eigentümer oder bei-
tragspflichtig dinglich Nutzungsberechtigter des 
Grundstücks ist, auf das die Belastung zurück-
geht, und

3. wer im Jahr der Festsetzung der Belastung über 
ein zu versteuerndes Einkommen von nicht 
mehr als 100 000 €, bei Zusammenveranlagung 
von Ehegatten oder Lebenspartnern von nicht 
mehr als 200 000 € verfügte.

5Das zu versteuernde Einkommen richtet sich nach 
Wahl der Antragsteller entweder nach dem im Zeit-
punkt der Antragstellung gültigen Steuerbescheid 
des Jahres des Bescheiderlasses oder der Verein-
barung oder nach dem Mittelwert der durch im Zeit-
punkt der Antragstellung gültigen Steuerbescheide 
belegten Einkommen aus einem Dreijahreszeit-
raum, dessen letztes Jahr dem Jahr des Beschei-
derlasses oder der Vereinbarung entspricht. 6Sofern 
für den maßgeblichen Zeitraum eine Befreiung von 
der Abgabe einer Einkommensteuererklärung be-
steht, sind dem Antrag geeignete Unterlagen beizu-
fügen, aus denen sich das zu versteuernde Einkom-

men ergibt. 7Ist der Bescheid oder die Vereinbarung, 
durch die eine Zahlungspflicht in Bezug auf eine 
Straßenausbaumaßnahme geschaffen wird, an 
mehrere Personen gemeinschaftlich oder an eine 
Personengesellschaft gerichtet, so bestimmt sich 
die Einkommensgrenze aus der Summe der einzel-
nen Einkommensgrenzen und das relevante Ein-
kommen aus der Summe der entsprechend Satz 5 
und 6 ermittelten Einkommen der einzelnen Perso-
nen oder Gesellschafter. 

(8) 1Die Gewährung eines Härteausgleichs nach 
diesem Artikel ist eine freiwillige Leistung. 2Auf sie 
besteht kein Rechtsanspruch.

(9) 1Eine ausgleichsfähige Härte liegt nur vor, so-
weit die Belastung dem Betroffenen unter Berücksich-
tigung insbesondere systemischer Härten, der zeitli-
chen Nähe der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
zum Stichtag des Art. 19 Abs. 7 Satz 1, der Einkom-
mensverhältnisse und der Höhe des Beitrags nicht 
zugemutet werden kann. 2Der Kommission kommt 
hinsichtlich des Vorliegens einer Härte sowie deren 
Gewichtung ein freier Beurteilungsspielraum zu. 3Der 
Härteausgleich kann maximal in Höhe der geleisteten 
Beiträge abzüglich einer Eigenbelastung in Höhe von 
2 000 € erfolgen. 4Ein Härteausgleich unterbleibt, so-
weit er für den Betroffenen als unerlaubte Beihilfe nach 
europarechtlichen Vorschriften zu bewerten wäre. 

(10) 1Erstattungsansprüche des Leistungsemp-
fängers bezüglich der den Härteausgleich begründen-
den Zahlung gegenüber der Gemeinde insbesondere 
nach Art. 5 Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie Art.19 Abs. 8 
gehen mit der Leistungsgewährung aus dem Härtefall-
fonds in Höhe des Härteausgleichs auf den Freistaat 
Bayern über. 2Der Leistungsempfänger ist verpflichtet, 
dem Freistaat Bayern die zur Geltendmachung der 
Forderung nötigen Auskünfte zu erteilen und ihm die 
zum Beweis der Forderung dienenden Urkunden, so-
weit sie sich in seinem Besitz befinden, vorzulegen. 
3Daneben ist er verpflichtet, den Forderungsschuldner 
von dem Forderungsübergang in Kenntnis zu setzen. 
4Leistungen aus dem Härtefallfonds sind an den Frei-
staat Bayern zurückzuzahlen, soweit der betroffene 
Beitrag endgültig erlassen oder erstattet oder der Be-
scheid endgültig aufgehoben wird; soweit dies der Fall 
ist, ist der Bewilligungsbescheid aufzuheben. 5Satz 4 
gilt nicht, wenn der Härteausgleich durch einen For-
derungsübergang nach Satz 1 ausgeglichen wurde. 
6Abs. 5 findet Anwendung. 

(11) 1Das Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration kann im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie das Nähere 
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1. zur dienstlichen Stellung der Mitglieder der 
Kommission, 

2. zur Organisation der Geschäftsstelle, 

3. zum Verfahren der Kommission,

4. zum Nachweis der antragsbegründenden Tatsachen

durch Rechtsverordnung regeln.“ 

3. Art. 21 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Art. 19a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2027 außer Kraft.“

Art. 9 

Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 
5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-
F), das zuletzt durch § 1 Abs. 84 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Art. 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Gerichte“ 
die Wörter „ , in Abschiebungshafteinrichtungen“ 
eingefügt.

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Zulage nach Satz 1 Nr. 3 wird nicht neben 
einer Zulage nach Satz 1 Nr. 2 gewährt; dies gilt 
entsprechend, wenn und solange die Zulage 
nach Satz 1 Nr. 2 gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 3 
fortgezahlt wird.“

2.  In Anlage 1 werden in der Fußnote 1 zu der Besol-
dungsgruppe A 15 nach dem Wort „Forsten“ die Wör-
ter „oder am Staatlichen Bauamt“ eingefügt.

3.  Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Bei der Amtsbezeichnung „Sekretär, Sekretärin“ 
wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort „Jus-
tizsicherheits-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

b) Bei der Amtsbezeichnung „Obersekretär, Oberse-

kretärin“ wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort 
„Museumsbetriebs-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

c) Bei der Amtsbezeichnung „Hauptsekretär, Hauptse-
kretärin“ wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort 
„Landwirtschafts-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

d) Bei der Amtsbezeichnung „Inspektor, Inspekto-
rin“ wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort 
„Landwirtschafts-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

e) Bei der Amtsbezeichnung „Oberinspektor, Ober-
inspektorin“ wird in der Spalte „Zusätze“ nach 
dem Wort „Landwirtschafts-“ das Wort „Pflege-“ 
eingefügt.

f) Bei der Amtsbezeichnung „Amtmann, Amtfrau“ 
wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort 
„Landwirtschafts-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

g) Bei der Amtsbezeichnung „Amtsrat, Amtsrätin“ 
wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort 
„Landwirtschafts-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

h) Bei der Amtsbezeichnung „Rat, Rätin“ wird in 
der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort „Medizinal-“ 
das Wort „Pflege-“ eingefügt.

i) Bei der Amtsbezeichnung „Oberrat, Oberrätin“ 
wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort 
„Landwirtschafts-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

j) Bei der Amtsbezeichnung „Direktor, Direktorin“ 
wird in der Spalte „Zusätze“ nach dem Wort „Mu-
seums-“ das Wort „Pflege-“ eingefügt.

k) Bei der Amtsbezeichnung „Leitender Direktor, 
Leitende Direktorin“ wird in der Spalte „Zusätze“ 
nach dem Wort „Museums-“ das Wort „Pflege-“ 
eingefügt.

4. In Anlage 7 Rechtsgrundlage Art. 51 Abs. 1 Nr. 6 wird 
die Angabe „41,82“ durch die Angabe „100,00“ ersetzt.

Art. 10 

Änderung des Bayerischen Familiengeldgesetzes

Das Bayerische Familiengeldgesetz (BayFamGG) 
vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 613, 622, BayRS 2170-7-A), 
wird wie folgt geändert:

1. In Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort 
„erzieht“ die Wörter „und für eine förderliche frühkind-
liche Betreuung des Kindes sorgt“ eingefügt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2019 281

2. Dem Art. 9a wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Für Entscheidungen auf Grund eines bis 
1. Juli 2019 gestellten Antrags wird vermutet, dass 
die Voraussetzung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Alt. 2 vorgelegen hat.“

Art. 10a 

Änderung des Bayerischen  
Landespflegegeldgesetzes

Dem Art. 2 Abs. 4 des Bayerischen Landespflege-
geldgesetzes (BayLPflGG) vom 24. Juli 2018 (GVBl. 
S. 613, 625, BayRS 2170-9-G) wird folgender Satz 4 
angefügt:

„4Das Landespflegegeld ist kein Pflegegeld nach landes-
gesetzlichen Vorschriften im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 7 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags.“

Art. 11 

Änderung des Spielbankgesetzes

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Spielbankgesetzes (SpielbG) 
vom 26. Juli 1995 (GVBl. S. 350, BayRS 2187-1-I), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 179 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst:

„2Die Spielbankabgabe beträgt bei einem jährlichen 
Bruttospielertrag 
bis 25 Millionen Euro fünfundzwanzig v.H., 
über 25 Millionen Euro dreißig v.H. 
des Bruttospielertrages der jeweiligen Spielbank.“

Art. 12 

Änderung des Bayerischen  
Schulfinanzierungsgesetzes

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz  
(BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 216 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In Art. 10 Abs. 8 wird die Angabe „Absatz 8“ durch die 
Angabe „Abs. 7“ ersetzt.

2. Art. 31 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden die Tabellen nach Satz 1 wie 
folgt gefasst:

„A: Grundschulen

Schüler- 
zahl- 
bereich

Je  
Schüler …  
LWStd

Für die  
ersten …  
Schüler

LWStd

14 bis 50 1,378 13 21,20
51 bis 100 1,272 50 72,10
101 bis 150 1,272 100 134,60
151 bis 200 1,219 150 196,10
201 bis 250 1,219 200 254,40
251 bis 300 1,219 250 313,80
301 bis 350 1,166 300 373,10
351 bis 400 1,166 350 430,40
401 bis 450 1,166 400 488,70
451 bis 500 1,113 450 545,90
ab 501 1,113 500 600,00

B: Mittelschulen

Schüler- 
zahl- 
bereich

Je  
Schüler …  
LWStd

Für die  
ersten … 
Schüler

LWStd

14 bis 50 2,020 13 21,80
51 bis 100 1,966 50 93,90
101 bis 150 1,911 100 192,20
151 bis 200 1,856 150 283,90
201 bis 250 1,747 200 376,70
251 bis 300 1,747 250 464,10
301 bis 350 1,747 300 549,30
351 bis 400 1,747 350 636,60
401 bis 450 1,693 400 724,00
451 bis 500 1,693 450 808,10
ab 501 1,693 500 891,10

“.

b) In Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „vier“ durch das 
Wort „drei“ ersetzt.

3. In Art. 32 Abs. 1 Satz 9 wird die Angabe „Satz 5“ 
durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.

4. In Art. 40 Satz 3 wird die Angabe „72 v. H.“ durch die 
Angabe „75 v. H.“ ersetzt.

5. In Art. 47 Abs. 3 wird die Angabe „102,50 €“ durch die 
Angabe „106 €“ ersetzt.
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Art. 13 

Weitere Änderung des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz, das zu-
letzt durch Art. 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In Art. 17 Abs. 4 wird das Wort „vier“ durch das Wort 
„drei“ ersetzt.

2. In Art. 40 Satz 3 wird die Angabe „75 v. H.“ durch die 
Angabe „77 v. H.“ ersetzt.

Art. 14 

Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes

Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsge-
setz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. S. 236, BayRS 
2231-1-A), das zuletzt durch § 1 Abs. 218 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 19 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5. Elternbeiträge

a) entsprechend den Buchungszeiten nach 
Art. 21 Abs. 4 Satz 6 staffelt und

b) soweit für das Kind nach Art. 23 Abs. 3  Satz 
1 und 2 ein Anspruch auf einen Zuschuss 
besteht, in gleicher Höhe ermäßigt,“.

b) In Nr. 9 werden nach dem Wort „Gesetz“ die Wör-
ter „sowie die staatliche Leistung nach Art. 23 
Abs. 3 Satz 1 und 2“ eingefügt.

3. Art. 23 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Zur Entlastung der Familien leistet der Staat 
neben der Förderung nach Art. 18 Abs. 2 einen Zu-
schuss zum Elternbeitrag für Kinder in Kindertages-
einrichtungen, die die Voraussetzungen des Art. 19 er-
füllen. 2Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und 
wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, 
in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis 
zum Schuleintritt gewährt. 3Der Zuschuss entfällt, wenn 

der Schulbesuch trotz Schulpflicht verweigert wird. 4Die 
Auszahlung erfolgt an die Gemeinden im Rahmen der 
kindbezogenen Förderung. 5Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, den Förderbetrag an die von ihnen nach die-
sem Gesetz geförderten Träger weiterzureichen.“ 

4. Nach Art. 30 wird folgender 7. Teil eingefügt:

„7. Teil 

Schlussbestimmungen

Art. 31

Übergangsvorschrift

1Der Zuschuss nach Art. 23 Abs. 3 Satz 1 wird erst-
mals für Monate ab dem 1. April 2019 gewährt. 2Ansprü-
che auf Gewährung eines Zuschusses nach Art. 23 Abs. 3 
Satz 1 in der bis zum 31. März 2019 geltenden Fassung 
bleiben unberührt.“

Art. 15 

Änderung der Kinderbildungsverordnung

§ 21 der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) vom 
5. Dezember 2005 (GVBl. S. 633, BayRS 2231-1-1-A), die zu-
letzt durch § 1 Abs. 219 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird aufgehoben.

2. Der bisherige Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen.

b) In Satz 1 werden die Wörter „nach Abs. 1“ durch 
die Wörter „nach Art. 23 Abs. 3 Satz 1 BayKiBiG“ 
ersetzt.

c) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze 3 und 4 
ersetzt:

„3Stellen die Eltern einen Antrag zur Schulpflicht des 
Kindes, haben sie dies dem Träger unverzüglich 
mitzuteilen. 4§ 26 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.“

Art. 16 

Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung

In Anlage 4 Rechtsgrundlage § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
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und 3 der Bayerischen Zulagenverordnung (BayZulV) 
vom 16. November 2010 (GVBl. S. 747, BayRS 2032-2-
11-F), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 12. Juni 
2018 (GVBl. S. 391) geändert worden ist, wird jeweils die 
Angabe „4,50“ durch die Angabe „5,00“ ersetzt.

Art. 17 

Durchführungsbestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplans und die 
Aufstellung der Haushaltsrechnung gelten neben den 
allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften die weite-
ren haushaltsgesetzlichen Regelungen in den Durchfüh-
rungsbestimmungen zu diesem Gesetz.

Art. 18 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2019 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten in Kraft:

1. Art. 10 und Art. 12 Nr. 2 Buchst. a mit Wirkung vom 
1. August 2018,

2. die Art. 14 und 15 mit Wirkung vom 1. April 2019,

3. Art. 8a am 1. Juni 2019,

4. Art. 9 Nr. 4 am 1. Juli 2019,

5. Art. 13 am 1. Januar 2020.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten bis 
zum Tag der Bekanntmachung des Haushaltsgesetzes 
des folgenden Haushaltsjahres weiter.

(4) Mit Ablauf des 31. Dezember 2018 treten außer Kraft:

1. das Haushaltsgesetz 2009/2010 (HG 2009/2010) 
vom 14. April 2009 (GVBl. S. 86, BayRS 630-2-17-F),  
das durch § 1 des Gesetzes vom 12. April 2010 
(GVBl. S. 169) geändert worden ist, und

2. das Haushaltsgesetz 2011/2012 (HG 2011/2012) vom 
14. April 2011 (GVBl. S. 150, BayRS 630-2-18-F),  
das zuletzt durch § 5 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 
23. Mai 2014 (GVBl. S. 190) geändert worden ist, und

3. das Haushaltsgesetz 2013/2014 (HG 2013/2014) 
vom 18. Dezember 2012 (GVBl. S. 686, BayRS 630-
2-19-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
23. Mai 2014 (GVBl. S. 190) geändert worden ist, und

4. das Haushaltsgesetz 2015/2016 (HG 2015/2016) 
vom 17. Dezember 2014 (GVBl. S. 511, BayRS 630-
2-20-F), das durch § 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2015 (GVBl. S. 477) geändert worden ist.

München, den 24. Mai 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Anlage 1

Haushaltsplan des Freistaates Bayern 
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

G e s a m t p l a n

 Teil I: Haushaltsübersicht
   einschließlich Übersicht über die  

Verpflichtungsermächtigungen

 Teil II: Finanzierungsübersicht

 Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 
(LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie 
zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit 
unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 
von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den 
Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.
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Gesamtplan

Einnahmen
Einzel-

plan
B e z e i c h n u n g Betrag für

2019
Betrag für

2018
gegenüber

2018
mehr (+)

weniger (-)

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

1 2 3 4 5

01 Landtag 747,5 783,0 -35,5

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 494,9 495,4 -0,5

03 Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 598.636,2 630.244,0 -31.607,8

04 Staatsministerium der Justiz 1.067.311,5 1.044.079,4 +23.232,1

05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus 83.194,1 92.808,1 -9.614,0

06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 465.984,4 446.988,5 +18.995,9

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 183.236,6 177.276,7 +5.959,9

08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 395.688,5 403.211,6 -7.523,1

09 Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 2.212.016,1 2.043.525,5 +168.490,6

10 Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 1.814.034,9 1.702.195,2 +111.839,7

11 Bayerischer Oberster Rechnungshof 12,9 12,9 -

12 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 120.823,8 125.205,4 -4.381,6

13 Allgemeine Finanzverwaltung 56.436.534,9 53.122.573,1 +3.313.961,8

14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 13.092,9 12.865,7 +227,2

15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 1.964.494,0 1.876.764,2 +87.729,8

16 Staatsministerium für Digitales 6,0 - +6,0

Summe 65.356.309,2 61.679.028,7 +3.677.280,5
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Teil I: Haushaltsübersicht 2019

Ausgaben + Überschuss / - Zuschuss
Betrag für

2019 
Betrag für

2018
gegenüber

2018
mehr (+)

weniger (-)

Betrag für
2019

Betrag für
2018

Verpflichtungs-
ermächtigungen

2019

Einzel-
plan

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

6 7 8 9 10 11 12

175.507,8 133.078,1 +42.429,7 -174.760,3 -132.295,1 41.340,0 01

119.840,1 114.581,2 +5.258,9 -119.345,2 -114.085,8 19.038,0 02

6.046.394,1 5.834.897,2 +211.496,9 -5.447.757,9 -5.204.653,2 960.393,3 03

2.500.792,1 2.396.794,8 +103.997,3 -1.433.480,6 -1.352.715,4 487.869,5 04

13.133.445,9 12.619.987,1 +513.458,8 -13.050.251,8 -12.527.179,0 308.275,2 05

2.784.141,1 2.704.890,9 +79.250,2 -2.318.156,7 -2.257.902,4 849.856,4 06

1.166.397,0 1.108.572,0 +57.825,0 -983.160,4 -931.295,3 613.110,0 07

1.542.117,3 1.503.711,8 +38.405,5 -1.146.428,8 -1.100.500,2 314.986,3 08

4.065.374,5 3.844.191,3 +221.183,2 -1.853.358,4 -1.800.665,8 5.543.081,8 09

6.223.485,6 5.422.533,7 +800.951,9 -4.409.450,7 -3.720.338,5 280.987,1 10

37.405,6 36.402,8 +1.002,8 -37.392,7 -36.389,9 - 11

961.046,3 922.948,5 +38.097,8 -840.222,5 -797.743,1 208.946,6 12

18.556.878,5 17.614.829,3 +942.049,2 +37.879.656,4 +35.507.743,8 958.152,0 13

724.847,8 574.360,8 +150.487,0 -711.754,9 -561.495,1 185.850,4 14

7.238.385,5 6.817.825,7 +420.559,8 -5.273.891,5 -4.941.061,5 738.279,1 15

80.250,0 29.423,5 +50.826,5 -80.244,0 -29.423,5 17.173,0 16

65.356.309,2 61.679.028,7 +3.677.280,5 - - 11.527.338,7
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Gesamtplan

Einnahmen
Einzel-

plan
B e z e i c h n u n g Betrag für

2020
Betrag für

2019
gegenüber

2019
mehr (+)

weniger (-)

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

1 2 3 4 5

01 Landtag 747,5 747,5 -

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 494,9 494,9 -

03 Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 579.067,7 598.636,2 -19.568,5

04 Staatsministerium der Justiz 1.067.171,5 1.067.311,5 -140,0

05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus 89.316,6 83.194,1 +6.122,5

06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 465.989,9 465.984,4 +5,5

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 183.436,6 183.236,6 +200,0

08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 396.350,6 395.688,5 +662,1

09 Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 2.187.110,6 2.212.016,1 -24.905,5

10 Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 1.901.825,7 1.814.034,9 +87.790,8

11 Bayerischer Oberster Rechnungshof 12,9 12,9 -

12 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 120.901,3 120.823,8 +77,5

13 Allgemeine Finanzverwaltung 51.131.281,3 56.436.534,9 -5.305.253,6

14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 13.141,0 13.092,9 +48,1

15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 1.814.992,2 1.964.494,0 -149.501,8

16 Staatsministerium für Digitales 6,0 6,0 -

Summe 59.951.846,3 65.356.309,2 -5.404.462,9
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Teil I: Haushaltsübersicht 2020

Ausgaben + Überschuss / - Zuschuss
Betrag für

2020 
Betrag für

2019
gegenüber

2019
mehr (+)

weniger (-)

Betrag für
2020

Betrag für
2019

Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020

Einzel-
plan

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
6 7 8 9 10 11 12

174.250,6 175.507,8 -1.257,2 -173.503,1 -174.760,3 9.000,0 01

120.364,7 119.840,1 +524,6 -119.869,8 -119.345,2 11.038,0 02

6.049.816,5 6.046.394,1 +3.422,4 -5.470.748,8 -5.447.757,9 850.332,9 03

2.565.865,6 2.500.792,1 +65.073,5 -1.498.694,1 -1.433.480,6 282.776,7 04

13.655.143,1 13.133.445,9 +521.697,2 -13.565.826,5 -13.050.251,8 295.815,4 05

2.865.467,8 2.784.141,1 +81.326,7 -2.399.477,9 -2.318.156,7 770.448,9 06

1.211.746,3 1.166.397,0 +45.349,3 -1.028.309,7 -983.160,4 388.690,0 07

1.571.174,6 1.542.117,3 +29.057,3 -1.174.824,0 -1.146.428,8 312.631,3 08

4.069.198,6 4.065.374,5 +3.824,1 -1.882.088,0 -1.853.358,4 4.126.918,8 09

6.622.855,1 6.223.485,6 +399.369,5 -4.721.029,4 -4.409.450,7 236.227,0 10

38.761,2 37.405,6 +1.355,6 -38.748,3 -37.392,7 - 11

1.028.736,2 961.046,3 +67.689,9 -907.834,9 -840.222,5 222.015,0 12

11.863.373,4 18.556.878,5 -6.693.505,1 +39.267.907,9 +37.879.656,4 1.739.589,4 13

635.513,8 724.847,8 -89.334,0 -622.372,8 -711.754,9 59.210,0 14

7.394.568,8 7.238.385,5 +156.183,3 -5.579.576,6 -5.273.891,5 622.993,8 15

85.010,0 80.250,0 +4.760,0 -85.004,0 -80.244,0 18.013,0 16

59.951.846,3 65.356.309,2 -5.404.462,9 - - 9.945.700,2
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Gesamtplan

Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Betrag für
2019

Betrag für
2020

Betrag für
2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen  
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)  63.974.661,0 58.509.936,7 60.187.211,1

2. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen  
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)  64.939.792,4 59.777.646,3 61.014.978,7

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)  -965.131,4 -1.267.709,6 -827.767,6

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 955.000,0 1.823.198,0

1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 628.500,0 671.200,0 -

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  
(einschließlich Marktpflege)

1.2.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 1.505.000,0 1.823.198,0

1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 878.500,0 871.200,0 1.500.000,0

1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -250.000,0 -750.000,0 -1.500.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen - - -

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen - - -

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 1.631.648,2 2.191.909,6 2.991.817,6

3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 416.516,8 174.200,0 664.050,0

3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 1.215.131,4 2.017.709,6 2.327.767,6

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 965.131,4 1.267.709,6 827.767,6

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 955.000,0 1.823.198,0

1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 628.500,0 671.200,0 -

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  
(einschließlich Marktpflege)

1.2.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 1.505.000,0 1.823.198,0

1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 878.500,0 871.200,0 1.500.000,0

1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -250.000,0 -750.000,0 -1.500.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von  
Gebietskörperschaften u. Ä. - - 150,0

2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. 48.000,0 48.000,0 60.000,0

2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2) -48.000,0 -48.000,0 -59.850,0

3. Kreditaufnahmen insgesamt

3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 2.680.500,0 1.626.200,0 1.823.348,0

3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 2.978.500,0 2.424.200,0 3.383.198,0

3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)  -298.000,0 -798.000,0 -1.559.850,0
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Anlage 2
(zu Art. 17)

Durchführungsbestimmungen  
zum Haushaltsgesetz 2019/2020  

(DBestHG 2019/2020)
1. Deckungsfähigkeit

1.1 Soweit nicht Nr. 12.1 zur Anwendung kommt, 
sind innerhalb der einzelnen Haushaltskapitel 
gegenseitig deckungsfähig die Mittel der Titel

1.1.1 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke,  
 Gebäude und Räume, 
517 05 Bewirtschaftung durch Heizung, 
 Beleuchtung und elektrische Kraft, 
518 0. Mieten und Pachten für Grund- 
 stücke, Gebäude und Räume,

1.1.2 514 0. Haltung von Dienstfahrzeugen und 
527 0. Reisekostenvergütungen für 
 Dienstreisen,

1.1.3 531 1. Fachveröffentlichungen und 
531 2. Sonstige Veröffentlichungen.

1.2 Innerhalb desselben Einzelplans sind die Mit-
tel der Titel 519 0. (Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen), 701 0. (klei-
ne Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und 
702 0. (grundlegende Erneuerung und Sanie-
rung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasser-
anlagen) gegenseitig deckungsfähig.

1.3 1Mit Einwilligung der zuständigen obersten 
Staatsbehörde können die bei den einzelnen 
Titeln der Anlagen S (staatlicher Hochbau) 
veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen nach dem Baufortschritt ver-
stärkt werden, wenn der Mehrbetrag innerhalb 
der Hochbauausgaben oder -verpflichtungs-
ermächtigungen desselben Einzelplans ein-
gespart wird; dem Staatsministerium der Fi-
nanzen und für Heimat ist jeweils ein Abdruck 
des entsprechenden Einwilligungsschreibens 
der zuständigen obersten Staatsbehörde zu-
zuleiten. 2Die danach zulässige gegenseitige 
Verstärkung darf nicht zu einer Abweichung 
von den den einzelnen Bauvorhaben zugrunde 
liegenden Unterlagen gemäß Art. 24 oder 54 
BayHO oder zu einer Überschreitung der fest-
gesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maß-
nahmen führen. 3Bei grundstockfinanzierten 
Ansätzen ist eine Umschichtung nur zugunsten 

grundstockkonformer Hochbaumaßnahmen 
zulässig; das Nähere regelt das Staatsministe-
rium der Finanzen und für Heimat.

1.4 Im Übrigen ergibt sich die Deckungsfähigkeit 
von Ausgabemitteln aus den im Haushalts-
plan enthaltenen Vermerken.

2. Bewirtschaftung der Personalausgaben

2.1 1Bei der Bewirtschaftung der Personalaus-
gaben sind die Verwaltungen an die in Art. 6 
Abs. 1 genannten Stellenpläne unter Be-
achtung der Nr. 3 gebunden. 2Soweit keine 
Stellenbindung besteht, richtet sich die Be-
wirtschaftung grundsätzlich nach den veran-
schlagten Haushaltsbeträgen; dabei können 
innerhalb der einzelnen Kapitel die Erstat-
tungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit 
nach dem Altersteilzeitgesetz entsprechend 
dem Entstehungsgrund den betroffenen 
Haushaltsansätzen zugeführt werden.

2.2 1Die in einem Einzelplan bei den in Art. 6 
Abs. 1 genannten Titeln veranschlagten Mit-
tel für Personalausgaben (einschließlich Titel 
421 0.) dürfen – insoweit in Abweichung von 
Art. 45 Abs. 1 BayHO – bei der Ausführung 
des Haushaltsplans zu einer Summe zusam-
mengefasst und innerhalb des Einzelplans 
gemeinsam bewirtschaftet werden. 2Soweit 
bei den in die gemeinsame Bewirtschaftung 
einbezogenen Ansätzen außerplanmäßige 
Ausgaben und bei den nicht in die gemein-
same Bewirtschaftung einbezogenen An-
sätzen über- und außerplanmäßige Ausga-
ben erforderlich werden, gilt die Einwilligung 
des Staatsministeriums der Finanzen und 
für Heimat hierzu allgemein als erteilt, wenn 
die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
ausschließlich auf Stellenbesetzungen nach 
Art. 6 Abs. 3 Nr. 1 zurückzuführen sind.

2.3 Für Beamte und Arbeitnehmer, bei denen ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 eine Stellenbindung besteht, 
dürfen Mehrarbeit oder Überstunden, für die 
eine Vergütung zu zahlen ist, nur angeordnet 
werden, wenn bei Titel 422 41 (Mehrarbeits-
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vergütungen für Beamte) oder Titel 428 41 
(Überstundenentgelte für Arbeitnehmer) aus-
reichende Mittel zur Verfügung gestellt sind.

2.4 Die Titel 422 0., 428 01 und 428 02 dürfen 
einseitig zulasten der Titel für Europäische 
Fonds verstärkt werden.

3. Besetzung von Planstellen und Stellen

Für die Besetzung von Planstellen und Stellen 
gelten Art. 6 dieses Gesetzes, Art. 47, 49 und 
50 BayHO sowie die zu diesen Bestimmungen 
erlassenen Verwaltungsvorschriften unter Be-
achtung der nachstehenden Bestimmungen.

3.1 Besondere Regelungen für den Hochschul-
bereich

3.1.1 1Wissenschaftliche Mitarbeiter im Sinne des 
Art. 22 des Bayerischen Hochschulperso-
nalgesetzes (BayHSchPG) können auch auf 
gleich- oder höherwertigen Stellen für Aka-
demische Räte, Akademische Oberräte, Aka-
demische Direktoren oder Leitende Akademi-
sche Direktoren – jeweils ohne Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben an einer Hochschule – 
sowie auf Stellen für Professoren verrechnet 
werden. 2Akademische Oberräte auf Zeit der 
Besoldungsgruppe A 14 können auf Stellen 
für Akademische Direktoren oder auf Stellen 
für Leitende Akademische Direktoren – je-
weils ohne Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben an einer Hochschule – sowie auf Stellen 
für Professoren verrechnet werden.

3.1.2 1Inhaber der Ämter des Akademischen Rats, 
des Akademischen Oberrats, des Akademi-
schen Direktors oder des Leitenden Akademi-
schen Direktors – jeweils ausschließlich der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer 
Hochschule – sowie wissenschaftliche Mitar-
beiter können nicht auf Stellen, die für Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben an einer Hoch-
schule ausgewiesen sind, verrechnet werden. 
2Dies gilt nicht für Akademische Räte, Aka-
demische Oberräte, Akademische Direktoren 
oder Leitende Akademische Direktoren, die 
mit einer Lehrverpflichtung von mehr als acht 
Lehrveranstaltungsstunden aus Ämtern der 
alten Personalstruktur übernommen wurden.

3.1.3 Inhaber der Ämter des Akademischen Rats, 
des Akademischen Oberrats, des Akademi-
schen Direktors oder des Leitenden Akade-
mischen Direktors – jeweils einschließlich der 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben – der Be-
soldungsgruppen A 13 bis A 16 (Art. 19 bis 21 
und 24 BayHSchPG) sowie vergleichbare 
Arbeitnehmer können auf Stellen für Profes-
soren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
verrechnet werden.

3.1.4 Stellen für Akademische Räte auf Zeit der 
Besoldungsgruppe A 13 und Akademische 
Oberräte auf Zeit der Besoldungsgruppe A 14 
dürfen mit entsprechend eingestuften Arbeit-
nehmern sowie wissenschaftlichen Mitarbei-
tern mit einem Bachelor-Abschluss besetzt 
werden, wenn deren Arbeitsverhältnis den 
für wissenschaftliche Mitarbeiter geltenden 
Bestimmungen (Art. 22 BayHSchPG) ent-
sprechend befristet ist, sowie mit Ärzten, die 
in einem befristeten Arbeitnehmerverhältnis 
zur Erlangung der Gebietsarztanerkennung 
beschäftigt werden.

3.1.5 Stellen der Entgeltgruppe 13 dürfen mit wis-
senschaftlichen Mitarbeitern im Arbeitnehmer-
verhältnis im Sinne des Art. 22 Abs. 2 Satz 1 
BayHSchPG, die einen Bachelor-Abschluss 
erworben haben, besetzt werden.

3.1.6 Künstlerische Mitarbeiter werden bei der 
Stellenverrechnung wie wissenschaftliche 
Mitarbeiter behandelt.

3.1.7 1Ärzte der klinisch-theoretischen Institute der 
Medizinischen Fakultäten, die vom Geltungs-
bereich des Tarifvertrags für Ärztinnen und 
Ärzte an Universitätskliniken erfasst sind, kön-
nen in besonderen unabweisbaren Fällen auf 
Stellen der Besoldungsgruppe W 2, des aka-
demischen Mittelbaus oder Arbeitnehmerstel-
len in den Entgeltgruppen 13 bis 15 verrech-
net werden. 2Hierzu bedarf es mit Ausnahme 
der Nachbesetzungen der Bestandsfälle der 
vorherigen Zustimmung des Staatsministeri-
ums der Finanzen und für Heimat.

3.1.8 Unter den Voraussetzungen der Nr. 3.1.4 
dürfen auf Stellen für Juniorprofessoren der 
Besoldungsgruppe W 1 Akademische Räte 
auf Zeit der Besoldungsgruppe A 13 sowie 
entsprechend eingestufte Arbeitnehmer und 
wissenschaftliche Mitarbeiter mit einem Ba-
chelor-Abschluss verrechnet werden.

3.2 Besondere Regelungen für den Richterbereich

3.2.1 Auf Stellen für Richter der Besoldungsgruppe 
R 2 können auch Richter kraft Auftrags der 
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Besoldungsgruppen A 13 bis A 16, auf Stellen 
für Richter der Besoldungsgruppe R 1 auch 
Richter kraft Auftrags der Besoldungsgruppen 
A 13 bis A 15 verrechnet werden.

3.2.2 1Auf Planstellen der BesGr B 3 können vorü-
bergehend Richter oder Staatsanwälte bis zur 
BesGr R 3, auf Planstellen der BesGr A 16 mit 
Amtszulage Richter oder Staatsanwälte bis 
zur BesGr R 2 mit Amtszulage, auf Planstellen 
der BesGr A 16 Richter oder Staatsanwälte bis 
zur BesGr R 2, auf Planstellen der BesGr A 15 
Richter oder Staatsanwälte bis zur BesGr R 1 
mit Amtszulage und auf Planstellen der Bes-
Gr A 14 Richter oder Staatsanwälte der Bes-
Gr R 1 verrechnet werden. 2Die Verrechnung 
soll nicht länger als zwölf Monate erfolgen.

3.3 Arbeitnehmer-Budget

3.3.1 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, zur Vorbereitung ei-
ner Einführung eines Arbeitnehmer-Budgets 
bei der Besetzung von Stellen für planmäßige 
Beamte und Richter, die gemäß Nr. 2.1 Satz 1 
und Nr. 2.2 Satz 1 der gemeinsamen Bewirt-
schaftung unterliegen, mit Arbeitnehmern zu 
bestimmen, dass Entgelte abweichend auf 
Titel 428 07 gebucht werden können. 2Auf 
über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die 
sich auf Grund der nach Satz 1 abweichenden 
Buchung ergeben, ist Art. 37 BayHO nicht an-
zuwenden; außerplanmäßige Ausgaben sind 
jedoch in der Haushaltsrechnung als solche 
zu bezeichnen.

3.3.2 Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat kann im Einvernehmen mit dem Bay-
erischen Obersten Rechnungshof für den Voll-
zug des Arbeitnehmer-Budgets einen von den 
Durchführungsbestimmungen zum Haushalts-
gesetz, den Verwaltungsvorschriften zur Bay-
erischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) und 
den Bestimmungen für die Auszahlung und 
den rechnungsmäßigen Nachweis der Bezüge 
und sonstigen Leistungen bei Versetzung, Ab-
ordnung und Zuweisung abweichenden Nach-
weis der Entgeltzahlungen bestimmen.

3.4 Feststellungen der Rechnungsprüfung

1Stellen, die auf Grund von Feststellungen 
der Rechnungsprüfung nicht oder nicht in der 
veranschlagten Wertigkeit erforderlich sind, 
sind in die Verhandlungen zur Aufstellung 
des Haushaltsplans einzubeziehen. 2Art. 50 

Abs. 1 BayHO bleibt unberührt.

4. Besondere Personalausgaben, Billigkeits-
leistungen

4.1 Aus Mitteln für Bezüge und dergleichen dürfen 
Fahrkostenzuschüsse für die regelmäßigen 
Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte 
nach Maßgabe der Fahrkostenzuschuss-Be-
kanntmachung des Staatsministeriums der Fi-
nanzen und für Heimat (FkzBek) vom 15. No-
vember 2001 (FMBl. S. 471; 2002 S. 69, 
StAnz. 2002 Nr. 27) in der jeweils geltenden 
Fassung einschließlich der darauf entfallen-
den Pauschalsteuern gewährt werden.

4.2 Aus Mitteln der Titel 546 49 (Vermischte Ver-
waltungsausgaben) können auch die Ausga-
ben geleistet werden:

4.2.1 für die Übernahme von Kosten des Rechts-
schutzes für Bedienstete des Freistaates 
Bayern,

4.2.2 für die Kosten 

a) der amtsärztlichen Untersuchung von

 – Beamten und Bewerbern,

 – Lehrkräften kirchlicher Genossen-
schaften, die auf Grund von Ab-
stellungsverträgen im öffentlichen 
Volksschuldienst und Sondervolks-
schuldienst tätig sind, und

 – Geistlichen und Laienkatecheten, 
die an öffentlichen Volksschulen, 
Sondervolksschulen und staatli-
chen Berufsschulen Religionsun-
terricht erteilen, sowie

b) einer von der Ernennungsbehörde ange-
ordneten klinischen oder fachärztlichen 
Untersuchung,

4.2.3 soweit Mittel nicht gesondert veranschlagt 
sind, für den Sachschadenersatz ehrenamt-
licher Richter und ehrenamtlicher Mitglieder 
von bei Staatsbehörden gebildeten Ausschüs-
sen (Abschnitt 13 der Verwaltungsvorschriften 
zum Beamtenrecht analog),

4.2.4 für die Erstattung von Auslagen bei Vorstellungs-
reisen nach den geltenden Bestimmungen des 
Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat,
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4.2.5 für die Übernahme von Kosten einer Imp-
fung  – Grundimmunisierung, Auffrischungs-
impfung, Impfserum – gegen FSME. Voraus-
setzung für die Kostenübernahme ist, dass 
die beschäftigte Person in definierten FS-
ME-Risikogebieten nach Robert-Koch-Institut

a) in der Land-, Forst- und Holzwirtschaft, 
im Gartenbau sowie in der Vermes-
sungsverwaltung regelmäßig Tätigkeiten 
in niederer Vegetation und in Wäldern,

b) im Straßenbetriebsdienst und im Bereich 
der Wasserwirtschaft mit regelmäßigen 
Tätigkeiten in niederer Vegetation,

c) im Tierhandel und bei der Jagd Tätigkei-
ten mit regelmäßigem direkten Kontakt 
zu freilebenden Tieren oder

d) in Forschungseinrichtungen und La-
boratorien regelmäßig Tätigkeiten mit 
Kontaktmöglichkeit zu infizierten Proben 
oder Verdachtsproben, zu erregerhalti-
gen oder verunreinigten Gegenständen 
oder Materialien, wenn der Übertra-
gungsweg gegeben ist,

ausübt und dadurch die Gefahr einer Infektion 
durch das FSME-Virus im Vergleich zur Allge-
meinbevölkerung erhöht ist,

4.2.6 für die Übernahme der notwendigen Fahrkos-
ten – bis zur Höhe der Kosten für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel oder im Fall einer 
notwendigen Benutzung eines eigenen Fahr-
zeugs Wegstreckenentschädigung in sinnge-
mäßer Anwendung des Art. 6 Abs. 6 des Baye-
rischen Reisekostengesetzes – BayRKG – für 
die aus Anlass einer dienstlich angeordneten 
Inanspruchnahme des beim Betriebsärztlichen 
Dienst im jeweiligen Geschäftsbereich ange-
siedelten Psychologen.

4.3 Unterbringung in staatlichen Lehreinrichtungen

4.3.1 Die Unterbringung in den in staatlichen Lehr-
einrichtungen verfügbaren Unterkünften kann 
im Rahmen von Fort- oder Weiterbildung oder 
Dienstreisen für staatliche Bedienstete oder 
im Rahmen einer Dozententätigkeit unentgelt-
lich erfolgen; die Regelungen der Erstattungs-
verordnung bleiben davon unberührt.

4.3.2 1Den zur Ausbildung zugewiesenen Beamten 
(Art. 23 Abs. 2 BayRKG) werden die bei den 

staatlichen Lehreinrichtungen verfügbaren 
Unterkünfte überlassen. 2Der Fachbereich All-
gemeine Innere Verwaltung der Hochschule 
für den öffentlichen Dienst in Bayern gilt inso-
weit als staatliche Lehreinrichtung für die ge-
samte Dauer des fachtheoretischen Studiums 
der Verwaltungsinformatiker. 3Lehreinrichtun-
gen im Sinne dieser Vorschrift sind solche, 
die ausschließlich oder nahezu ausschließ-
lich Bildungsaufgaben für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes wahrnehmen. 4Die 
Inanspruchnahme einer Unterkunft ist frei-
willig. 5Für die Bereitstellung der Unterkunft 
werden Kosten nicht erhoben. 6Die staatliche 
Lehreinrichtung kann die Bereitstellung einer 
Unterkunft davon abhängig machen, dass der 
Beamte einen Kostenbeitrag zu einer Verpfle-
gung entrichtet, wenn sie eine solche Verpfle-
gung anbietet. 

4.3.3 1Studierenden der Hochschule für den öffent-
lichen Dienst in Bayern, die im Einzugsge-
biet des Ortes der Lehreinrichtung wohnen 
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Bayerischen 
Trennungsgeldverordnung – BayTGV – in 
Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2 des Bay-
erischen Umzugskostengesetzes) und nicht 
schwerbehindert sind, werden keine Unter-
künfte überlassen. 2Wenn im Einzelfall durch 
den Verzicht auf die unentgeltliche Unterbrin-
gung höhere Anmietkosten eingespart wer-
den, kann auf Antrag anstatt der unentgelt-
lichen Unterkunft ein Fahrtkostenzuschuss 
gewährt werden.

4.3.4 1Ein Kostenbeitrag für die Verpflegung 
(Nr. 4.3.1 Satz 6) wird nicht erhoben, wenn 
die Beamtin oder der Beamte aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in der Lage ist, die Ver-
pflegung in Anspruch zu nehmen. 2Der Nach-
weis der gesundheitlichen Gründe ist durch 
ärztliche Bescheinigung einer Fachärztin 
oder eines Facharztes für Innere Medizin und 
Gastroenterologie zu führen. 3Die Bescheini-
gung muss eine entsprechende Feststellung, 
jedoch keine Diagnose enthalten.

4.3.5 1Eine geschlossene Unterbringung (§ 8 
Abs. 4 Satz 2 BayTGV) wird nicht begrün-
det. 2Wenn keine Unterkunft zur Verfügung 
gestellt werden kann, kann befristet bis zum 
31. Dezember 2022 im Einzelfall auch ein 
Mietkostenzuschuss gegen Nachweis bis 
höchstens 300 € monatlich gewährt werden. 
3Art. 127 Bayerisches Beamtengesetz bleibt 
unberührt.
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4.4 1Aus Mitteln für Bezüge und dergleichen wird 
Beamten, die im Lauf des Kalenderjahres vom 
Arbeitnehmerverhältnis in das Beamtenver-
hältnis übernommen wurden, eine außertarif-
liche Leistung gewährt. 2Entsprechendes gilt, 
wenn Beschäftigte während des Kalender-
jahres von einem Arbeitsverhältnis im Sinne 
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
der Länder in ein Arbeitsverhältnis mit Besol-
dung nach Besoldungsrecht wechseln. 3Die 
außertarifliche Leistung beträgt für die Be-
schäftigten in den Entgeltgruppen E 1 bis E 11 
70 %, für die übrigen Beschäftigten 65 % des 
monatlichen Entgelts, das dem Beschäftigten 
in den letzten drei Monaten vor dem Monat 
der Übernahme in das Beamtenverhältnis 
oder des Wechsels in ein Arbeitsverhältnis 
mit Besoldung nach Besoldungsrecht durch-
schnittlich gezahlt wurde; unberücksichtigt 
bleiben hierbei das zusätzlich für Überstun-
den und Mehrarbeit gezahlte Entgelt – mit 
Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Mehrarbeits- und Überstunden –, Leistungs-
zulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 4Der 
Bemessungssatz bestimmt sich nach der Ent-
geltgruppe am Ersten des Monats, der dem 
Monat der Verbeamtung oder des Wechsels 
in ein Arbeitsverhältnis mit Besoldung nach 
Besoldungsrecht unmittelbar vorhergeht. 
5Die außertarifliche Leistung vermindert sich 
um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, für 
den der Beschäftigte kein Entgelt aus dem 
Arbeitsverhältnis erhalten hat. 6Die außertarif-
liche Leistung ist zulasten der Haushaltsstelle 
zu leisten, auf der der Beamte vor der Über-
nahme in das Beamtenverhältnis oder vor 
dem Wechsel in ein Arbeitsverhältnis mit Be-
soldung nach Besoldungsrecht geführt wurde.

4.5 Aus Mitteln für Entgelte der Arbeitnehmer 
kann Arbeitnehmern für die Zeit für die ihnen 
Entgelt (§ 15 TV-L) zusteht, eine Zulage ge-
zahlt werden, wenn ihre Tätigkeit mit Mehrauf-
wendungen verbunden ist, die weder durch 
die Reisekostenvergütung noch durch das 
Entgelt abgegolten sind, und entsprechenden 
Beamten unter den gleichen Voraussetzun-
gen und Umständen eine Aufwandsentschä-
digung gewährt wird.

4.6 Dienstleistern, die Maßnahmen im Rahmen 
des Gesundheitsmanagements unter Bezug-
nahme auf den vom Staatsministerium der 
Finanzen mit Schreiben vom 26. Juli 2010, 
Az. PE-P 1400 FV-028-29360/10, erlasse-
nen Handlungsleitfaden zum Behördlichen 

Gesundheitsmanagement für Beschäftigte 
des Freistaates Bayern in Behördenräumen 
durchführen, kann für die Durchführung der 
Maßnahme die Nutzung der Diensträume un-
entgeltlich oder verbilligt überlassen werden.

4.7 1Soweit nicht in Anspruch genommener Urlaub 
nach einem Gesetz, einer Rechtsverordnung 
oder einer tariflichen Vorschrift bei Beendi-
gung eines Beamtenverhältnisses oder eines 
Arbeitsverhältnisses finanziell abzugelten ist, 
sind die Ausgaben auf der Haushaltsstelle zu 
verbuchen, auf der die Bezüge des Beschäftig-
ten vor der Beendigung des Beamtenverhält-
nisses oder des Arbeitsverhältnisses verbucht 
wurden. 2Satz 1 gilt entsprechend soweit eine 
durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Tarifver-
trag geregelte finanzielle Abgeltung von nicht 
in Anspruch genommenem Urlaub bei Beendi-
gung eines Beamtenverhältnisses oder eines 
Arbeitsverhältnisses in einer Bekanntmachung 
der Staatsregierung oder in einer Bekanntma-
chung des Staatsministeriums der Finanzen 
und für Heimat für entsprechend anwendbar 
erklärt wird.

4.8 1Aus Mitteln für Entgelte der Arbeitnehmer 
können im Rahmen der Heimatstrategie 
– Konzept „Regionalisierung von Verwaltung“ 
und „Strukturkonzept – Chancen im ganzen 
Land“ – und im Rahmen der Verlagerung 
des Landesamts für Statistik in entsprechen-
der Anwendung der §§ 7 und 8 des Tarifver-
trags über den Rationalisierungsschutz für 
Angestellte verdoppelte Abfindungen gezahlt 
werden. 2Die danach mögliche Abfindungs-
summe darf höchstens 70 % der Personal-
durchschnittskosten – bezogen auf den Zeit-
punkt des Ausscheidens – betragen, die ab 
dem Zeitpunkt des Ausscheidens bis zu dem 
Zeitpunkt anfallen würden, zu dem die oder 
der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte 
Alter für eine Regelaltersrente erreicht hätte. 
3Tritt die oder der Beschäftigte innerhalb eines 
Zeitraums, der kürzer ist als die der Abfindung 
zugrundeliegende Zahl der Monatsbezüge, 
in ein Arbeitsverhältnis zum Freistaat Bayern 
oder zu einem anderen Arbeitgeber, der vom 
Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst der Länder oder des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst erfasst ist, 
verringert sich die Abfindung entsprechend. 
4Der überzahlte Betrag ist zurückzuzahlen. 
5Beschäftigte haben bei Abschluss des Auf-
lösungsvertrags unter Zahlung der verdop-
pelten Abfindung dem Arbeitgeber gegenüber 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2019296

schriftlich zu erklären, dass sie sich über die 
Auswirkungen der freiwilligen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses auf Leistungsansprüche 
gegenüber der Arbeitsverwaltung sowie über 
die Folgen in den übrigen Zweigen der Sozial-
versicherung – Kranken- und Rentenversiche-
rung einschließlich Rentenansprüche, Pflege-
versicherung – und in der Zusatzversorgung 
bei der Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder eingehend informiert haben.

4.9 1Bedienstete des Freistaates Bayern, deren 
bisherige Dienststelle im Sinne des Personal-
vertretungsrechts ganz oder teilweise im Rah-
men der Heimatstrategie (Konzept „Regionali-
sierung von Verwaltung“ und „Strukturkonzept 
– Chancen im ganzen Land“) verlagert wird 
und die im Zuge dessen auf Dauer von ihrem 
bisherigen Dienstort an den Zielort wechseln, 
können einmalig eine Mobilitätsprämie in 
Höhe von 3 000 € brutto erhalten. 2Die Ge-
währung der Mobilitätsprämie erfolgt aus dem 
Haushaltsansatz bei Kap. 13 03 Tit. 443 06.

5. Prüfungskosten, Personal- und Sachaus-
gaben aus anderen Haushaltsansätzen

5.1 Aus Mitteln der Titel 459 0. (Prüfungsvergü-
tungen) sind auch sämtliche mit der Prüfung 
zusammenhängenden sächlichen Verwal-
tungsausgaben einschließlich der Reisekos-
ten der mit der Durchführung der Prüfung 
beauftragten Prüfer und Prüfungshelfer zu 
bestreiten.

5.2 Soweit Bezüge der Beamten und Richter oder 
Entgelte der Beschäftigten im Staatshaushalt 
gebucht und nachgewiesen werden, aber 
ganz oder teilweise von Stellen außerhalb des 
Staatshaushalts finanziell zu tragen sind, sind 
auch die Ausgaben für Beihilfen, abzuführen-
de Beihilfe- und Verwaltungskostenpauscha-
len in den Fällen von Art. 6 Abs. 6 Satz 3 und 
Abs. 7 Satz 3, Reisekosten, Umzugskosten, 
Trennungsgelder, Auslagenersatz im Sinne 
des Art. 12 BayUKG, Übergangsgelder sowie 
alle sonstigen personalbezogenen Ausgaben, 
z. B. Unfallfürsorgeleistungen, Sachschaden-
ersatz und Fortbildungsreisen, zulasten der 
Ansätze aus Mitteln Dritter zu leisten.

5.3 Aus Mitteln der Titel 518 0. (Mieten und Pach-
ten für Grundstücke, Gebäude und Räume) 
sind auch die Ausgaben für durchzuführende 
Ausschreibungsverfahren zur Anmietung von 
Immobilien, die ein privater Auftragnehmer 

nach den Vorgaben des Auftraggebers errich-
tet (Bestellbauten), insbesondere die für die 
Beauftragung privater Sachverständiger an-
fallenden Ausgaben, zu bestreiten.

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Soweit in Zweckbestimmungen für mehrere 
mit einem Gesamtbetrag veranschlagte Maß-
nahmen auf Anlagen zu den Einzelplänen 
verwiesen ist, sind die in diesen Anlagen auf-
geführten Einzelzwecke mit ihren Beträgen 
ebenso bindend, wie wenn diese Beträge bei 
den Zweckbestimmungen einzeln aufgeführt 
wären, es sei denn, dass in den Anlagen et-
was anderes bestimmt ist.

6.2 1Soweit bei Titeln der Anlage S (staatlicher 
Hochbau) Ausgaben oder Verpflichtungser-
mächtigungen wegen Fehlens der in Art. 24 
Abs. 1 BayHO bezeichneten Unterlagen als 
gesperrt oder als Planungstitel bezeichnet 
sind, bedarf die Leistung von Ausgaben oder 
die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-
mächtigungen der Einwilligung des Ausschus-
ses für Staatshaushalt und Finanzfragen des 
Landtags. 2Dies gilt nicht für die Leistung von 
Ausgaben und Inanspruchnahme von Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Erstellung 
der Planungsunterlagen nach den Art. 24 
Abs. 1 und Art. 54 Abs. 1 BayHO. 3Das Staats-
ministerium der Finanzen und für Heimat wird 
ermächtigt, für die Erstellung der Planungsun-
terlagen von Neubauten nähere Anordnungen 
zu erlassen.

7. Ausnahmen vom Bruttonachweis

1Ausnahmen vom Bruttonachweis der Ein-
nahmen und Ausgaben sind nach Maßgabe 
der Nr. 3 zu Art. 35 der Verwaltungsvorschrif-
ten zur Bayerischen Haushaltsordnung zuge-
lassen oder vorgeschrieben. 2Darüber hinaus 
gilt Folgendes:

7.1 1Einnahmen aus der Anfertigung von Fotoko-
pien durch Dritte und aus Rabatten für bereits 
gezahlte Ausgaben dürfen von der Ausgabe 
abgesetzt werden. 2Erstattungen von Reise-
kosten durch Dritte und pauschale Rabatte für 
bereits gezahlte Fahrtkosten dürfen von der 
Ausgabe abgesetzt werden.

7.2 Schadenersatzleistungen und Zahlungen an-
stelle von Garantieleistungen Dritter dürfen 
stets, also auch nach Abschluss der Bücher, 
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insoweit von der Ausgabe abgesetzt werden, 
als sie zur Instandsetzung oder Ersatzbe-
schaffung bestimmt sind.

7.3 Zurückgezahlte Zuwendungen dürfen von der 
Ausgabe abgesetzt werden, soweit sie

7.3.1 noch während des gleichen Jahres, in dem 
sie ausgezahlt wurden, zurückgezahlt werden 
oder

7.3.2 im Rahmen von gemeinschaftlichen Finanzie-
rungen zwischen dem Bund und dem Land, 
insbesondere bei den Gemeinschaftsaufgaben, 
gewährt wurden und der Bund dies zulässt.

7.4 An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteu-
ern für Betriebe gewerblicher Art dürfen von 
den diesbezüglichen Einnahmen abgesetzt 
werden.

7.5 Rückzahlungen von Einzahlungen, die über 
eine elektronische Bezahlplattform abgewi-
ckelt werden, dürfen von der Einnahme abge-
setzt werden.

8. (nicht besetzt)

9. Zweckgebundene Einnahmen

1Zweckgebundene Einnahmen (Art. 8 Nr. 1 
BayHO) sind, auch wenn sie nicht oder nicht 
in voller Höhe veranschlagt sind, bei den zu-
treffenden Einnahmetiteln zu vereinnahmen 
und die hierdurch etwa erforderlich werden-
den zusätzlichen Ausgaben bei den Ausga-
betiteln zu verausgaben. 2Auf hiernach sich 
ergebende über- oder außerplanmäßige Aus-
gaben ist Art. 37 BayHO nicht anzuwenden; 
außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben 
sind jedoch in der Haushaltsrechnung als 
solche zu bezeichnen. 3Nicht verausgabte 
zweckgebundene Einnahmen dürfen in der 
Haushaltsrechnung als Ausgabereste nach-
gewiesen werden.

10. Nutzungen und Sachbezüge

10.1 Veräußerungen von Erzeugnissen betriebli-
cher Einrichtungen

1An Beamte und Arbeitnehmer dürfen, soweit 
im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt 
ist, widerruflich die für den eigenen Verbrauch 
benötigten Erzeugnisse der betrieblichen Ein-
richtungen ihrer unmittelbaren Beschäftigungs-

dienststelle mit einer Ermäßigung bis zu 20 % 
des ortsüblichen Kleinverkaufspreises abge-
geben werden; ausgenommen hiervon sind 
Beschäftigte, deren Arbeitszeit weniger als die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt. 
2Satz 1 gilt auch für Ruhegehaltsempfänger 
und Rentner, soweit sie bis zum Eintritt in den 
Ruhestand und dergleichen bei der entspre-
chenden betrieblichen Einrichtung beschäftigt 
waren. 3Landwirtschaftliche Betriebe dürfen 
ihre Erzeugnisse, bei denen ein Kleinverkaufs-
preis nicht feststellbar ist, an Betriebsange-
hörige mit einer Ermäßigung bis zu 10 % des 
Ab-Hof-Verkaufspreises abgeben; für die Ab-
gabe von Milch ist der Molkereipreis des Vor-
monats ohne Ermäßigung maßgebend. 4Tarif-
vertragliche Bestimmungen bleiben unberührt. 
5Einer Einwilligung nach Art. 57 BayHO bedarf 
es in diesen Fällen nicht.

10.2 Private Nutzung von dienstlichen Festnetzan-
schlüssen

Angehörige des öffentlichen Dienstes dürfen 
in dringenden Fällen und in geringfügigem 
Umfang private Telefonate von einem dienst-
lichen Festnetzanschluss ohne Kostenerstat-
tung führen.

11. Weitergabe von Zuwendungen

Die Gewährung von Zuwendungen kann 
durch das zuständige Staatsministerium über 
die in Art. 44 Abs. 3 BayHO genannten juris-
tischen Personen des privaten Rechts hinaus 
auch auf Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts übertragen werden.

12. Dezentrale Budgetverantwortung

12.1 Erweiterte gegenseitige Deckungsfähigkeit

1Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit sind jeweils innerhalb der 
einzelnen Kapitel – unter Einbeziehung der 
entsprechenden Verwaltungsbetriebsmittel 
in den Sammelkapiteln und Allgemeinen Be-
willigungen sowie der zentral veranschlagten 
Ansätze – der Einzelpläne 01 bis 12, 14 bis 16

a) die Ansätze für Personalausgaben der 
Titel 422 41, 427 01, 427 41, 427 99, 
428 11, 428 12, 428 21, 428 22, 428 30, 
428 41, 428 66, 428 99, der Gruppe 429, 
der Titel 443 16, 453 01, 459 0., 459 1. 
und 459 49,
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b) die Ansätze für sächliche Verwaltungsaus-
gaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Aus-
nahme der Gruppe 529, der Titel 527 2., 
531 2., 532 0. sowie der Gruppe 549 und

c) die Ansätze für Sachinvestitionen der 
Obergruppen 81 und 82

nach näherer Maßgabe der folgenden Num-
mern gegenseitig deckungsfähig. 2Eine De-
ckung aus Ansätzen, die bereits selbst zu-
lasten anderer Ansätze verstärkt wurden 
(Kettenverstärkung), ist nicht möglich.

12.2 Verstärkung aus dem Stellengehalt gebunde-
ner Stellen

Innerhalb eines Kapitels kann das Durch-
schnittliche Stellengehalt einer frei geworde-
nen und besetzbaren Stelle zur Verstärkung 
der in Nr. 12.1 genannten Ansätze unter fol-
gender Maßgabe verwendet werden:

12.2.1 1Die Stelle muss über die Wiederbesetzungs-
sperre hinaus mindestens ein Jahr lang frei-
gehalten werden; Art. 6 Abs. 2 Satz 4 findet 
keine Anwendung. 2Die Verwendung der Stel-
lengehälter für eine Verstärkung kann somit 
erst nach Ablauf der gesetzlichen Wiederbe-
setzungssperre erfolgen.

12.2.2 Für jeden vollen Monat, für den die Stelle 
dann über den haushaltsrechtlich vorge-
schriebenen oder von der Staatsregierung 
beschlossenen Stelleneinzug hinaus gezielt 
freigehalten wird, können entweder

a) ein Zwölftel aus 75 % des Durchschnittli-
chen Stellengehalts zur Verstärkung der 
Ansätze für Sachinvestitionen der Ober-
gruppen 81 und 82 oder

b) ein Zwölftel aus 50 % des Durchschnitt-
lichen Stellengehalts zur Verstärkung 
für sächliche Verwaltungsausgaben ver-
wendet werden.

12.2.3 Mit dem Zeitpunkt der Wiederbesetzung der 
Stelle endet die Verstärkungsmöglichkeit der 
Nr. 12.2.

12.3 Deckungsfähigkeit der in Nr. 12.1 genannten 
Personalausgaben

12.3.1 1Einsparungen bei den in Nr. 12.1 genannten 
Ansätzen dürfen nur dann für die Begründung 

zusätzlicher Dienst- und Arbeitsverhältnis-
se verwendet werden, wenn das jeweilige 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis auf längstens 
sechs Monate oder die Dauer einer jahreszeit-
lich bedingten Saison – ohne Kettenverlän-
gerung – zeitlich befristet ist (Aushilfskräfte). 
2Die Einschränkungen des Satzes 1 gelten 
nicht, soweit lediglich der bei Altersteilzeit von 
Arbeitnehmern auftretende Kapazitätsverlust 
ausgeglichen wird.

12.3.2 Einsparungen bei den Titeln 428 11, 428 21 
und 428 22 dürfen nur bei mindestens einjäh-
rigem Freihalten der Beschäftigungsmöglich-
keit zur Deckung von Ausgaben für sächliche 
Verwaltungsausgaben und Sachinvestitionen 
der in Nr. 12.1 genannten Ansätze herangezo-
gen werden; hinsichtlich der Titel 428 21 und 
428 22 gilt dies nur bei Einsparungen über 
den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen 
oder von der Staatsregierung beschlossenen 
Stelleneinzug hinaus.

12.3.3 1Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 der Titel 
422 41 und 428 41 darf nur einseitig zulasten 
dieser Titel in Anspruch genommen werden. 
2Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach 
Nr. 12.1 dieser Titel untereinander bleibt un-
berührt.

12.4 Umwidmung von Personal- in Sachmittel bei 
Privatisierungen

1Die Einschränkungen der Nrn. 12.2 und 12.3 
gelten nicht, soweit bei der Privatisierung von 
Aufgaben eine Umwidmung von Personal- in 
Sachmittel notwendig ist, die entbehrlichen 
Stellen nicht wieder besetzt und im nächs-
ten Haushaltsplan – stellen- und betragsmä-
ßig – abgesetzt werden. 2Auf sich hiernach 
ergebende über- oder außerplanmäßige Aus-
gaben ist Art. 37 BayHO nicht anzuwenden, 
sofern im Einzelfall die auf das Kalenderjahr 
hochgerechnete Gesamthöhe der umgewid-
meten Durchschnittlichen Stellengehälter 
250 000 € nicht übersteigt; außerplanmäßige 
Ausgaben sind jedoch in der Haushaltsrech-
nung als solche zu bezeichnen.

12.5 Einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von 
Haushaltsstellen

12.5.1 Bauunterhalt

1Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 für Titel 
der Gruppe 519 darf nur einseitig zugunsten 
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der Titel dieser Gruppe in Anspruch genom-
men werden. 2Nr. 1.2 bleibt unberührt.

12.5.2 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwal-
tungsausgaben

Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 für die 
Gruppe 548 gilt nur als einseitige Verstärkung 
zulasten der Titel dieser Gruppe.

12.5.3 Aufträge an anerkannte Werkstätten für be-
hinderte Menschen und Inklusionsbetriebe

1Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 für die 
in den Sammelkapiteln ausgebrachten Ti-
tel 547 26 und 812 26 darf nur einseitig zu-
gunsten dieser Titel in Anspruch genommen 
werden. 2Die gegenseitige Deckungsfähigkeit 
nach Nr. 12.1 dieser Titel untereinander bleibt 
unberührt.

12.6 Koppelung mit Einnahmen

1Mehr- oder Mindereinnahmen von bis zu 
10 % der Summe der Obergruppen 12 und 
13 ohne Gruppe 133, der Gruppe 111 sowie 
der Titel 119 01 und 119 49 eines Kapitels, 
die im Vollzug erwirtschaftet werden, erhö-
hen oder vermindern die Ausgabebefugnis 
der in Nr. 12.1 genannten Ansätze des ent-
sprechenden Kapitels zur Hälfte. 2Dies gilt 
nicht bei Titeln, die mit Ausgabeansätzen 
gekoppelt sind.

12.7 Übertragbarkeit, zeitliche Bindung

12.7.1 Übertragbarkeit

Die in Nr. 12.1 genannten Ausgaben sind zur 
Förderung der wirtschaftlichen und sparsa-
men Bewirtschaftung übertragbar.

12.7.2 Zeitliche Bindung

Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Rahmen seiner 
Befugnisse nach Art. 45 Abs. 3 BayHO bei 
den in Nr. 12.1 genannten Titeln bereits vor 
Ablauf des Haushaltsjahres für einen Teil der 
zu erwartenden Ausgabereste die Einwilli-
gung zur Übertragung und Inanspruchnahme 
allgemein zu erteilen.

12.8 Einzelregelungen

1Die in den Nrn. 12.1 bis 12.7 getroffenen 
Regelungen finden keine Anwendung, soweit 
in den Einzelplänen in den Vorbemerkungen 
zum Geltungsbereich der Regelungen zur de-
zentralen Budgetverantwortung einzelne Be-
reiche ausdrücklich ausgenommen sind; sie 
finden zusätzlich Anwendung, soweit dort ein-
zelne Bereiche ausdrücklich einbezogen sind. 
2Gekoppelte Einnahmen- und Ausgabetitel, 
die ausschließlich dem Nachweis von zweck-
gebundenen Einnahmen dienen, sind grund-
sätzlich vom Geltungsbereich auszunehmen.
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1100-1-I

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Abgeordnetengesetzes

vom 24. Mai 2019

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das  
folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt  
gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Abgeordnetengesetz (BayAbgG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. März 1996 
(GVBl. S. 82, BayRS 1100-1-I), das zuletzt durch § 1 
Abs. 3 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird gestrichen.

2. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Sie beträgt je Monat 8 183 Euro.“

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Die Entschädigungen nach den Abs. 1 
und 2 werden zum 1. Juli 2019, 1. Juli 2020, 
1. Juli 2021, 1. Juli 2022 und zum 1. Juli 2023 
an die Einkommensentwicklung angepasst, die 
jeweils vom 3. Quartal des abgelaufenen Jah-
res gegenüber dem 3. Quartal des vorangegan-
genen Jahres eingetreten ist. 2Maßstab für die 
Anpassung ist der Index der durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlungen 
in Bayern. 3Die prozentuale Veränderung des In-
dex teilt das Landesamt für Statistik bis 1. März 
eines Jahres dem Präsidenten mit. 4Dieser ver-
öffentlicht den neuen Betrag der Entschädigung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt.“

3. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „3 282 Euro“ 
durch die Wörter „3 453 Euro“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Zur Mandatsausstattung gehören auch

a) die Benutzung der Fernsprechanlagen im 
Parlamentsgebäude und die Inanspruch-
nahme sonstiger Sachleistungen des Baye-
rischen Landtags in Ausübung des Mandats,

b) die Benutzung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs im Stadtgebiet Münchens,

c) die Inanspruchnahme der Fahrbereitschaft 
des Landtags im Rahmen ihrer vorhandenen 
Verfügbarkeit, 

d) die Nutzung des vom Bayerischen Landtag zur 
Verfügung gestellten sicheren Cloud-Diens-
tes, unter Anrechnung eines in den gesondert 
durch das Präsidium erlassenen Ausführungs-
bestimmungen festgelegten Betrags auf die in 
Abs. 4 geregelte Pauschale.“

4. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Eine Nutzung der Mandatsausstattung nach 
Art. 6 Abs. 3 Buchst. d ist im Hinblick auf vor-
stehenden Satz 1 ausschließlich ohne eine 
pauschalierte Erstattung der laufenden Kosten 
über Art. 6 Abs. 3 Buchst. d und Abs. 4 möglich; 
das Mitglied des Bayerischen Landtags muss 
die entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln 
begleichen.“

5. In Art. 17 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „acht“ durch 
das Wort „zehn“ ersetzt.

6. Art. 20 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Als Zuschuss ist die Hälfte des aus eigenen 
Mitteln geleisteten Krankenversicherungsbei-
trags, höchstens jedoch die Hälfte des sich aus  
§ 243 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
ergebenden Höchstbeitrags zuzüglich der 
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Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags 
zu zahlen.“

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Bei einem privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen Versicherte erhalten als Zuschuss die 
Hälfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Kran-
kenversicherungsbeitrags, höchstens jedoch die 
Hälfte des sich aus § 243 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch ergebenden Höchstbeitrags 
zuzüglich der Hälfte des durchschnittlichen Zu-
satzbeitragssatzes nach § 242a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch.“

7. Art. 22 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Entsprechendes gilt für Renten im Sinn des  
Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes mit Ausnahme 
von Renten aus einer freiwilligen Pflichtversiche-
rung auf Antrag gemäß § 4 Abs. 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch; Art. 85 Abs. 3, 5 und 
7 des Bayerischen Beamtenversorgungsgeset-
zes sind sinngemäß anzuwenden.“

b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Entsprechendes gilt beim Bezug von Renten im 

Sinn des Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 des 
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes mit 
Ausnahme von Renten aus einer freiwilligen 
Pflichtversicherung auf Antrag gemäß § 4 Abs. 2 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch; Art. 85 
Abs. 3 bis 7 des Bayerischen Beamtenversor-
gungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden.“

c) Abs. 7 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „4Bei der Anrechnung von Versorgungsbezügen 
oder Renten nach den Abs. 2 und 4 bleibt eine 
auf Grund des Versorgungsausgleichs vorge-
nommene Erhöhung oder Kürzung der Versor-
gungsbezüge oder Renten unberücksichtigt.“

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2019 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 1 Nr. 6 mit Wir-
kung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

München, den 24. Mai 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



302

605-1-F , 605-10-F

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der  
Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz  

(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2019)

vom 24. Mai 2019

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des 
Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 
2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch  
Art. 38b Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBl.  
S. 583) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Art. 6 Satz 2 werden die Wörter „ , für Landes-
entwicklung und Heimat und des Innern, für Bau und 
Verkehr“ durch die Wörter „und für Heimat und des 
Innern, für Sport und Integration“ ersetzt.

2. Art. 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 wird die Angabe „17,85 €“ durch die An-
gabe „18,42 €“ ersetzt.

b) Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe 
„17,85 €“ durch die Angabe „18,42 €“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „ , für Landes-
entwicklung und Heimat und des Innern, für 
Bau und Verkehr“ durch die Wörter „und für 
Heimat und des Innern, für Sport und Integ-
ration“ ersetzt.

c) In Nr. 4 wird die Angabe „35,70 €“ durch die An-
gabe „36,84 €“ ersetzt.

3. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „2,76 €“ durch 
die Angabe „3,04 €“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „7,60 €“ durch die 
Angabe „8,36 €“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „2,25 €“ durch die 
Angabe „2,51 €“ ersetzt.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „0,13 €“ durch die 
Angabe „0,14 €“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „0,26 €“ durch die 
Angabe „0,28 €“ ersetzt.

4. In Art. 10b Abs. 1 Satz 2 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „ , und in den Jahren 2019 bis 2028 
für die Finanzierung der nach Überführung in ein Uni-
versitätsklinikum fortgeführten Generalsanierung des 
Klinikums Augsburg.“ ersetzt.

5. In Art. 11 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „ , für Lan-
desentwicklung und Heimat im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr“ durch die Wörter „und für Heimat im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration“ ersetzt.

6. Art. 13 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „52,5“ durch die 
Angabe „54,5“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „ , für Landes-
entwicklung und“ durch die Wörter „und für“ 
ersetzt.

cc) In Satz 5 wird die Angabe „Art. 13e bis 13g“ 
durch die Angabe „Art. 13e bis 13h“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Art. 13a bis 13g“ 
durch die Angabe „Art. 13a bis 13h“ ersetzt.
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bb) In Satz 2 wird die Angabe „200 000 000 €“ 
durch die Angabe „145 000 000 €“ ersetzt.

7. In Art. 13c Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe  
„112 500 000 €“ durch die Angabe „133 400 000 €“ 
ersetzt.

8. In Art. 13d wird die Angabe „74 300 000 €“ durch die 
Angabe „94 300 000 €“ ersetzt.

9. In Art. 13e Satz 2 wird die Angabe „2015 bis 2018“ 
durch die Angabe „2019 bis 2021“ ersetzt.

10. In Art. 13g wird die Angabe „30 000 000 €“ durch die 
Angabe „40 000 000 €“ ersetzt.

11. Nach Art. 13g wird folgender Art. 13h eingefügt:

„Art. 13h

Straßenausbaupauschalen

(1) 1Die Gemeinden erhalten nach Maßgabe der 
Bewilligung im Staatshaushalt zu Straßenausbau-
beitragsmaßnahmen im Sinn des Art. 5 Abs. 1 Satz 
3 Halbsatz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
pauschale Zuweisungen (Straßenausbaupauscha-
len). 2Gemeinden dürfen die Straßenausbaupauscha-
len auch für investive Maßnahmen an Erschließungs-
anlagen verwenden, bei denen am 1. April 2021 seit 
dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung 
mindestens 25 Jahre vergangen sind.

(2) Die für die Straßenausbaupauschalen zur 
Verfügung stehende Finanzmasse wird nach dem 
Verhältnis der Siedlungsflächen verteilt. 

(3) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 erhalten im 
Jahr 2019 nur Gemeinden Straßenausbaupauscha-
len, die 

1. spätestens bis zum 11. April 2018 eine Satzung 
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG oder Art. 5b Abs. 1 
KAG jeweils in der bis zum 31. Dezember 2017 
geltenden Fassung erlassen und diese bis dahin 
nicht wieder aufgehoben hatten und

2. für eine danach beitragsfähige Maßnahme Stra-
ßenausbaubeiträge oder Vorauszahlungen hierauf 

a) entweder in den Jahren 2008 bis 2017 er-
hoben oder

b) im der Rechtsaufsichtsbehörde nach Art. 65  
Abs. 2 der Gemeindeordnung spätestens 
am 11. April 2018 zuletzt vorgelegten Haus-

haltsplan einschließlich zugehöriger mittel-
fristiger Finanzplanung veranschlagt hatten.

(4) 1Abweichend von Abs. 2 wird die für die 
Straßenausbaupauschalen zur Verfügung stehende 
Finanzmasse 

1. im Jahr 2019 zu einem Anteil von 35 Prozent, 

2. im Jahr 2020 zu einem Anteil von 25 Prozent und 

3. im Jahr 2021 zu einem Anteil von 15 Prozent 

nach dem Verhältnis der in den Jahren 2008 bis 2017 
von den Gemeinden durchschnittlich erhobenen Ein-
nahmen aus Straßenausbaubeiträgen einschließlich 
Vorauszahlungen hierauf, bereinigt um Rückzahlun-
gen, und im Übrigen nach dem Verhältnis der Sied-
lungsflächen verteilt. 2In die Verteilung des Anteils 
nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 und in die Berechnung der 
durchschnittlich erhobenen Einnahmen werden nur 
Gemeinden einbezogen, die die Voraussetzungen 
nach Abs. 3 Nr. 1 erfüllen.

(5) Soweit die nach Abs. 2 oder Abs. 4 berech-
neten Straßenausbaupauschalen einen Mindest-
betrag von 10 000 € unterschreiten, werden sie auf 
diesen Mindestbetrag erhöht; die hierfür benötig-
ten Mittel werden der für die Straßenausbaupau-
schalen zur Verfügung stehenden Finanzmasse 
vorweg entnommen.“

12. Art. 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „ , für Landesent-
wicklung und Heimat im Beisein des Staatsmi-
nisters des Innern, für Bau und Verkehr“ durch 
die Wörter „und für Heimat im Beisein des 
Staatsministers des Innern, für Sport und Integ-
ration“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Wörter „ , für Landesent-
wicklung und“ durch die Wörter „und für“ ersetzt.

13. Art. 24 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden die 
Wörter „ , für Landesentwicklung 
und Heimat und des Innern, für Bau 
und Verkehr“ durch die Wörter „und 
für Heimat und des Innern, für Sport 
und Integration“ ersetzt.
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bbb) Nach Nr. 7 wird folgende Nr. 7a ein-
gefügt:

„7a. wie die pauschalen Zuweisun-
gen nach Art. 13h berechnet 
werden und welche Berech-
nungsgrundlagen hierfür maß-
gebend sind,“.

ccc) In den Nrn. 10 und 11 wird jeweils 
die Angabe „13b Abs. 1 und 2 Satz 1 
und Art. 15“ durch die Angabe „13b, 
13h und 15“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst“ durch die 
Wörter „Unterricht und Kultus“ und die Wör-
ter „Arbeit und Soziales, Familie und Integ-
ration“ durch die Wörter „Familie, Arbeit und 
Soziales“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden die Wörter „ , für Landesent-
wicklung und Heimat wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr“ durch die Wörter „und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration“ ersetzt.

c) In Abs. 3 werden die Wörter „ , für Landesent-
wicklung und“ durch die Wörter „und für“ ersetzt.

§ 2

Änderung der 
Bayerischen Durchführungsverordnung  

Finanzausgleichsgesetz

Die Bayerische Durchführungsverordnung Finanz-
ausgleichsgesetz (FAGDV) vom 19. Juli 2002 (GVBl.  
S. 418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch § 2 des  
Gesetzes vom 22. März 2018 (GVBl. S. 156) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2In die Berechnung der Krankenhausumlage 
einbezogen wird die Hälfte der Haushaltsmittel, 
die für Vorhaben zur Verbesserung von Versor-
gungsstrukturen, soweit sie nicht durch Förder-
mittel aus dem Strukturfonds gedeckt werden, 
sowie für die Finanzierung der nach Überführung 
in ein Universitätsklinikum fortgeführten Gene-

ralsanierung des Klinikums Augsburg zur Verfü-
gung gestellt werden.“

b) In Abs. 3 Satz 2 werden nach der Angabe  
„Abs. 1 Satz 1“ die Wörter „einschließlich der  
Beträge nach Abs. 1 Satz 2“ eingefügt.

2. Der bisherige § 15 wird § 14.

3. Nach § 14 wird folgender § 15 eingefügt:

„§ 15

Straßenausbaupauschalen

(1) 1Für die Berechnung der Straßenausbau-
pauschalen nach Art. 13h Abs. 2 oder Abs. 4 Bay-
FAG sind die Siedlungsflächen nach dem Stand vom  
31. Dezember des vorvorhergehenden Jahres maß-
gebend. 2Nachträgliche Berichtigungen werden in 
dem auf die Berichtigung folgenden Jahr durch Zu- 
oder Abrechnung von den in diesem Jahr maßgeben-
den Siedlungsflächen berücksichtigt.

(2) 1Die Angaben über das Vorliegen der im 
Jahr 2019 maßgebenden Voraussetzungen für die 
Gewährung der Straßenausbaupauschalen nach  
Art. 13h Abs. 3 BayFAG sowie über die Höhe der in 
den Jahren 2008 bis 2017 zugeflossenen Einnah-
men aus Straßenausbaubeiträgen einschließlich 
Vorauszahlungen hierauf und der in diesem Zeit-
raum geleisteten Rückzahlungen entsprechender 
Einnahmen sind von den Gemeinden bis spätestens 
zum Ablauf des 19. Juli 2019 vollständig an die je-
weils örtlich zuständige Regierung zu übermitteln. 
2Wird für die nach Satz 1 benötigten Angaben ein 
Formblatt zur Verfügung gestellt, ist dieses von den 
Gemeinden zu verwenden. 3Nach Ablauf der Frist 
eingehende Angaben der Gemeinden werden nur 
noch bei der Festsetzung der Straßenausbaupau-
schalen der jeweiligen Folgejahre in dem in diesen 
Jahren maßgebenden Umfang berücksichtigt. 4Die 
jeweils örtlich zuständige Regierung prüft die An-
gaben auf Plausibilität und fordert bei Bedarf sowie 
stichprobenweise weitergehende Unterlagen zum 
Nachweis an. 5Die Gemeinden haben die angefor-
derten weitergehenden Unterlagen innerhalb der im 
Einzelfall gesetzten Frist bei der jeweils örtlich zu-
ständigen Regierung einzureichen. 6Satz 3 gilt ent-
sprechend. 7Die Regierungen leiten der nach § 22 
Abs. 1 Satz 1 zuständigen Festsetzungsbehörde für 
die Gemeinden ihres Zuständigkeitsbereichs eine 
zusammengefasste Bestätigung über das Vorliegen 
der im Jahr 2019 maßgebenden Voraussetzungen 
nach Art. 13h Abs. 3 BayFAG und über die für die 
Verteilung der pauschalen Zuweisungen maßge-
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bende Höhe der Einnahmen nach Art. 13h Abs. 4  
BayFAG bis zum Ablauf des 10. Oktober 2019 zu.

(3) 1Werden die nach Art. 13h Abs. 4 BayFAG 
maßgebenden Einnahmen oder Rückzahlungen 
nachträglich berichtigt, wird fiktiv berechnet, welche 
Straßenausbaupauschale die betroffene Gemeinde 
für die jeweiligen Jahre bei Verwendung der zutref-
fenden Werte erhalten hätte. 2Der sich danach erge-
bende zusammengerechnete Korrekturbetrag wird 
bei der betroffenen Gemeinde durch Hinzurechnung 
zu oder Abzug von der Straßenausbaupauschale des 
auf die Berichtigung folgenden Jahres ausgeglichen. 
3Hinzurechnungen werden der für die Straßenaus-
baupauschalen zur Verfügung stehenden Finanz-
masse vorweg entnommen, Abzüge werden ihr hin-
zugefügt.

(4) 1Die Straßenausbaupauschalen werden je-
weils zum 1. Juli ausbezahlt. 2Abweichend von Satz 1 
werden die Straßenausbaupauschalen im Jahr 2019 
zum 15. Dezember ausbezahlt.“

4. § 16 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Zuweisungen nach Art. 15 BayFAG wer-
den jeweils zum 15. März, 15. Juni, 15. September 
und 15. Dezember in vierteljährlichen Teilbeträgen 
ausbezahlt.“

5. In § 18 Satz 2 Halbsatz 1 und § 20 Abs. 1 Satz 1 wer-
den jeweils die Wörter „ , für Landesentwicklung und“ 
durch die Wörter „und für“ ersetzt.

6. In § 22 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Art. 9, 
10a, 12“ die Angabe „ , 13h“ eingefügt.

§ 3

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Nr. 4 am 1. Januar 
2020 in Kraft. 

München, den 24. Mai 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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211-3-I

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung des  
Personenstandsgesetzes

vom 8. Mai 2019

Auf Grund 

 – des § 74 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Personen-
standsgesetzes (PStG) vom 19. Februar 2007  
(BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Art. 4 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geän-
dert worden ist, 

 – des § 1 Nr. 1 der Delegationsverordnung (DelV) 
vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-2-V),  
die zuletzt durch § 1 Abs. 2 der Verordnung vom  
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, und 

 – des Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Personenstandsgesetzes (AGPStG) vom 8. Juli 2008 
(GVBl S. 344, BayRS 211-1-I), das zuletzt durch § 1 
Abs. 143 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem Bay-
erischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und im Benehmen mit dem Bayerischen Staatsministeri-
um der Justiz:

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung des Personen-
standsgesetzes (AVPStG) in der in der Bayerischen 

Rechtssammlung (BayRS 211-3-I) veröffentlichten berei-
nigten Fassung, die zuletzt durch § 2 Nr. 15 des Gesetzes 
vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Angestelltenlehr-
gangs“ durch das Wort „Beschäftigtenlehrgangs“ er-
setzt.

2. In § 6 Abs. 1 werden die Wörter „anderweitig nicht ge-
deckten“ und die Wörter „den Aufbau und“ gestrichen.

3. § 6 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Der Beitrag für die Betriebsjahre 2019 bis 2023 be-
trägt je Einwohner jährlich 0,0870 €.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2019 in Kraft. 

München, den 8. Mai 2019

Bayerisches Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n ,  Staatsminister
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411-3-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Börsenverordnung

vom 16. Mai 2019

Auf Grund des § 13 Abs. 4 Satz 1 und 2, des § 22 
Abs. 1 Satz 1 und 3 des Börsengesetzes (BörsG) vom 
16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330), das zuletzt durch Art. 8 
des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) ge-
ändert worden ist, in Verbindung mit § 4 Nr. 1 der Dele-
gationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. 
S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 Abs. 2 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, erlässt das Bayerische Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie folgende 
Verordnung:

§ 1

Änderung der Börsenverordnung

Die Börsenverordnung (BayBörsV) vom 3. Mai 2001 
(GVBl. S. 245, BayRS 411-3-W), die zuletzt durch Verord-
nung vom 25. Januar 2016 (GVBl. S. 24) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 5 wird die Angabe „2“ durch die Angabe 
„1“ ersetzt. 

b) In Nr. 6 Buchst. b wird die Angabe „2“ durch die 
Angabe „3“ ersetzt.

2.  Die Überschrift zu § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 

Aktives und passives Wahlrecht“.

3.  Dem § 3 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Der Wahlausschuss ist befugt, personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfül-
lung der ihm nach dieser Verordnung obliegenden 
Aufgaben erforderlich ist.“

4.  Dem § 4 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit, 

der fachlichen Eignung und der Kriterien, ob die  
Bewerber der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus-
reichend Zeit widmen und bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben aufrichtig und unvoreingenommen 
handeln (§ 13 Abs. 3 des Börsengesetzes), fordert 
der Wahlausschuss von den Bewerbern folgende 
Unterlagen an:

1. einen lückenlosen Lebenslauf, der sämt-
liche Vornamen, den Geburtsnamen, den 
Geburtstag, den Geburtsort, den Wohnort, 
die Staatsangehörigkeit und eine einge-
hende Darlegung der fachlichen Vorbildung 
enthält und die Angabe der in anderen Un-
ternehmen bestehenden Tätigkeiten als 
Geschäftsleiter, Aufsichtsrats- oder Verwal-
tungsratsmitglied,

2. ein Führungszeugnis und

3. eine eigenhändig unterzeichnete Erklärung 
der Person, dass sie der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ausreichend Zeit widmet und bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben aufrichtig und un-
voreingenommen handelt.“

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3. 

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Stimmabgabe erfolgt durch Brief-
wahl.“

b) In Abs. 2 werden die Wörter „Wer durch Brief-
wahl wählt,“ durch die Wörter „Die wahlberech-
tigte Person“ ersetzt.

7. In § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter 
„im Einvernehmen mit der Börsenaufsichtsbehörde“ 
gestrichen.
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§ 2

Weitere Änderung der Börsenverordnung

§ 4 Abs. 6 der Börsenverordnung, zuletzt geändert 
durch § 1 dieser Verordnung, wird wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut wird Satz 1.

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann 
von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, 
wenn während der laufenden Amtsperiode keine Ver-
änderungen der relevanten Umstände eingetreten 
sind.“

§ 3

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. September 2019 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 4. Dezember 
2019 in Kraft.

München, den 16. Mai 2019

Bayerisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Hubert A i w a n g e r ,  Staatsminister
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